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ARZT/BEREITSCHAFTSDIENSTE/APOTHEKEN

Apotheken-Notdienst  
24.02.2024 bis 22.03.2024
• über die Notdienst-Hotline 22 8 33
• per Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/min.)
• kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 0022833
Der Dienst beginnt um 8 Uhr und endet am folgenden Tag um 8 
Uhr, soweit nicht anders angegeben.
Ab 20 Uhr sowie sonntags und feiertags ganztägig wird eine 
Notdienstgebühr von 2,50 € erhoben.

Samstag 24.02. Groitzsch 2 (B2)
Sonntag 25.02. Rötha (A12)
Montag 26.02. Böhlen (A8)
Dienstag 27.02. Groitzsch 1 (B1)
Mittwoch 28.02. Groitzsch 2 (B2)
Donnerstag 29.02. Pegau 1 (B3)
Freitag 01.03. Pegau 2 (B4)
Samstag 02.03. Groitzsch 1 (B1)
Sonntag 03.03. Kitzscher (A9)
Montag 04.03. Borna 5 (B5)
Dienstag 05.03. Markkleeberg 2 (B6)
Mittwoch 06.03. Markkleeberg 3 (B7)
Donnerstag 07.03. Markkleeberg 4 (B8)
Freitag 08.03. Markkleeberg 5 (B9)
Samstag 09.03. Pegau 2 (B4)
Sonntag 10.03. Neukieritzsch (A10)
Montag 11.03. Markkleeberg 6 (B10)
Dienstag 12.03. Markkleeberg 7 (B11)
Mittwoch 13.03. Markkleeberg 8 (B12)
Donnerstag 14.03. Borna 1 (A1)
Freitag 15.03. Borna 2 (A2)
Samstag 16.03. Markkleeberg 1 (B5)
Sonntag 17.03. Borna 1 (A1)
Montag 18.03. Borna 3 (A3)
Dienstag 19.03. Borna 4 (A4)
Mittwoch 20.03. Borna 5 (A5)
Donnerstag 21.03. Zwenkau 1 (A6)
Freitag 22.03. Zwenkau 2 (A7)

Jeden Samstag 12-18 Uhr Borna 3 (A3), Markkleeberg 2 
(B6), Markkleeberg 6 (B10)
Hinweis: Am Samstag erfolgt der Notdienst nach Plan von 
8 - 12 Uhr und ab 18 Uhr.
Die Samstagsregelung gilt nicht für Feiertage in Sachsen.

A1 Borna 1 Stadt-Apotheke, Brauhausstraße 5, 
Tel. 03433 204049

A2 Borna 2 Löwen-Apotheke, Markt 14, 
Tel. 03433 7779495

A3 Borna 3 Apotheke im Kaufland, Am Wilhelm-
schacht 34, Tel. 03433 204882

A4 Borna 4 Apotheke am Krankenhaus, Rudolf-
Virchow-Straße 4, Tel. 03433 27430

A5 Borna 5 Adler-Apotheke, Leipziger Straße 26 
a, Tel. 03433 204024

A6 Zwenkau 1 Laurentius-Apotheke, Leipziger Stra-
ße 2, Tel. 034203 622230

A7 Zwenkau 2 Markt-Apotheke, Weinhold-Arkade 4, 
Tel. 034203 54400

A8 Böhlen Ahorn-Apotheke, Leipziger Str. 2,  
Tel. 034206 77088

A9 Kitzscher Die Engel Apotheke, Glück-Auf-Weg 2 
a, Tel. 03433 741216

A10 Neukieritzsch Linden-Apotheke, Markt 3,  
Tel. 034342 51381

A11 Regis-Breitingen Stadt-Apotheke, Schillerstraße 31,  
Tel. 034343 51353

A12 Rötha Stadt-Apotheke, Lessingstraße 2,  
Tel. 034206 54107

B1 Groitzsch 1 Apotheke am Markt, Friedrich-Ebert-
Str. 28, Tel. 034296 43708

B2 Groitzsch 2 Arkaden-Apotheke, Breitstraße 16,  
Tel. 034296 41750

B3 Pegau 1 Löwen-Apotheke, Breitstraße 51,  
Tel. 034296 9750

B4 Pegau 2 Kirchplatz-Apotheke, Kirchplatz 18 - 
19, Tel. 034296 397744

B5 Markkleeberg 1 Ahorn-Apotheke, Koburger Straße 50, 
Tel. 0341 92647764

B6 Markkleeberg 2 Apotheke im Globus, Nordstraße 1,  
Tel. 034297 48533

B7 Markkleeberg 3 Rathaus-Apotheke, Rathausstraße 35, 
Tel. 0341 3588788

B8 Markkleeberg 4 Römer-Apotheke, Sonnensiedlung 2 a, 
Tel. 0341 3580415

B9 Markkleeberg 5 Torhaus-Apotheke, Arndtstraße 2,  
Tel. 0341 3379590

B10 Markkleeberg 6 Urs-Apotheke am Marktkauf, Städtel-
ner Straße 54, Tel. 0341 / 3582418

B11 Markkleeberg 7 Apotheke am Park, Hauptstraße 8,  
Tel. 0341 3582302

B12 Markkleeberg 8 Neue Apotheke Wachau, Magdebor-
ner Str. 14, Tel. 034297 6091293

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Die Bereitschaftspraxen der KV Sachsen - Ihre Anlaufstel-
len, wenn Ihre Arztpraxis geschlossen hat:
Bereitschaftspraxen werden oft auch als „Portalpraxen“ be-
zeichnet und dienen der Behandlung von Patienten mit nicht 
lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tags-
über eine Arztpraxis aufsuchen würden, deren Behandlung 
aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Pra-
xisöffnungstag warten kann.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der kos-
tenfreien bundeseinheitlichen Rufnummer 116  117 erreich-
bar. Weitere Informationen zu den Bereitschaftspraxen in Ihrer 
Region finden Sie unter folgendem Link auf der Internetpräsenz 
der KV Sachsen:
www.kvsachsen.de > Bürger > Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z. B. Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Stö-
rungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwanger-
schaft, Vergiftungen, ist der Rettungsdienst unter der bun-
deseinheitlichen Rufnummer 112 zuständig.
Damit die Wartezeiten akut erkrankter Personen nicht unnötig 
verlängert werden, sind die Bereitschaftspraxen keine Anlauf-
stellen zur ausschließlichen Ausstellung von Wiederholungs-
rezepten oder Folgebescheinigungen zur Arbeitsunfähigkeit. 
Unbedingt zu beachten ist, dass Bereitschaftspraxen keine An-
laufstellen für Personen mit Verdacht auf COVID-19 sind.
Neu: Ärztlicher Bereitschaftsdienst in der Region Leipzi-
ger Land
Bereitschaftspraxis Borna
Krankenhaus Borna
Rudolf-Virchow-Straße 2
04552 Borna
Öffnungszeiten
Mittwoch, Freitag: 15.00 - 19.00 Uhr
Wochenende, Feiertage,
Brückentage: 09.00 - 19.00 Uhr
Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungszeiten ohne 
Voranmeldung aufgesucht werden
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Aktuelle Störungsrufnummern von MITNETZ STROM und MITNETZ GAS
Die MITNETZ GAS sowie die MITNETZ STROM teilen für den 
Störfall ihre aktuellen Störungsrufnummern mit. Bitte wählen 
Sie für den Störfall die kostenfreien Rufnummern (Montag bis 
Sonntag von 0:00 - 24:00 Uhr) für
MITNETZ STROM:   0800 2305070
MITNETZ GAS:   0800 2200922

Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, Störun-
gen online zu melden. Weiterhin besteht unter www.mitnetz-
strom.de/stromausfall die Möglichkeit anhand Ihrer Postleitzahl 
zu prüfen, ob eine Versorgungsunterbrechung geplant ist, z. B. 
aufgrund von Bauarbeiten bzw. aktuell eine Störung bekannt 
ist.

AMTLICHER TEIL

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE NEUKIERITZSCH

Landkreis/Gemeinde/Stadt/Verwaltungsgemeinschaft/Verwaltungsverband 

 
Gemeinde Neukieritzsch 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen  und/oder ausfüllen. 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung 
 

der Wahl x zum Gemeinderat  zum Stadtrat  zum Kreistag 
 

 

 
 

am 9. Juni 2024 
 

1 Zu wählen sind 

 Gemeinde/Stadt/Landkreis/ 
Stadtbezirk/Ortschaft 

Anzahl Mit-
glieder 

Höchstzahl Bewerbe-
rinnen/Bewerber 
je Wahlvorschlag 

Mindestzahl Unterstüt-
zungsunterschriften 

Gemeinderat in Neukieritzsch 18 27 60 

Ortschaftsrat in Lobstädt/Großzössen/Kahns-
dorf 5 8 20 

Ortschaftsrat in Deutzen 5 8 20 

Ortschaftsrat in Lippendorf/Kieritzsch 3 5 20 

 
2 Die Wahlgebiete bzw. Wahlkreise für die unter Punkt 1 bezeichneten Wahlen werden wie folgt abge-

grenzt: 

Wahl Wahlgebiet Anzahl zugehöriger 
Wahlkreise 

Abgrenzung des Wahlge-
bietes/Wahlkreises 

Gemeinderatswahl in der Ge-
meinde Neukieritzsch 

Neukieritzsch 1  

Ortschaftsratswahl 
in der Lobstädt/Großzös-
sen/Kahnsdorf 

Lobstädt/Großzös-
sen/Kahnsdorf 

1  

Ortschaftsratswahl 
in Deutzen 

Deutzen 1  

Ortschaftsratswahl 
In Lippendorf/Kieritzsch 

Lippendorf/Kieritz-
sch 

1  

 
3 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen 
 

- frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und bis 
- spätestens am 4. April 2024, 18:00 Uhr  

 

schriftlich einzureichen (die elektronische Form ist ausgeschlossen) und zwar  
 

 für die oben benannten Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen bei der bzw. dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses 

 
Anschrift, Öffnungszeiten 

Gemeindeverwaltung Neukieritzsch Schulplatz 3 in 04575 Neukieritzsch, Zimmer 1 
 

 

 
3.2 Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede 

Wählervereinigung kann für jeden Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Zahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber eines Wahlvorschlages darf die oben genannte Höchstzahl an Bewerberinnen und 
Bewerbern in diesem Wahlkreis nicht übersteigen.  

 
4 Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

x zu den Ortschaftsräten 
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Landkreis/Gemeinde/Stadt/Verwaltungsgemeinschaft/Verwaltungsverband 

 
Gemeinde Neukieritzsch 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen  und/oder ausfüllen. 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung 
 

der Wahl x zum Gemeinderat  zum Stadtrat  zum Kreistag 
 

 

 
 

am 9. Juni 2024 
 

1 Zu wählen sind 

 Gemeinde/Stadt/Landkreis/ 
Stadtbezirk/Ortschaft 

Anzahl Mit-
glieder 

Höchstzahl Bewerbe-
rinnen/Bewerber 
je Wahlvorschlag 

Mindestzahl Unterstüt-
zungsunterschriften 

Gemeinderat in Neukieritzsch 18 27 60 

Ortschaftsrat in Lobstädt/Großzössen/Kahns-
dorf 5 8 20 

Ortschaftsrat in Deutzen 5 8 20 

Ortschaftsrat in Lippendorf/Kieritzsch 3 5 20 

 
2 Die Wahlgebiete bzw. Wahlkreise für die unter Punkt 1 bezeichneten Wahlen werden wie folgt abge-

grenzt: 

Wahl Wahlgebiet Anzahl zugehöriger 
Wahlkreise 

Abgrenzung des Wahlge-
bietes/Wahlkreises 

Gemeinderatswahl in der Ge-
meinde Neukieritzsch 

Neukieritzsch 1  

Ortschaftsratswahl 
in der Lobstädt/Großzös-
sen/Kahnsdorf 

Lobstädt/Großzös-
sen/Kahnsdorf 

1  

Ortschaftsratswahl 
in Deutzen 

Deutzen 1  

Ortschaftsratswahl 
In Lippendorf/Kieritzsch 

Lippendorf/Kieritz-
sch 

1  

 
3 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen 
 

- frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und bis 
- spätestens am 4. April 2024, 18:00 Uhr  

 

schriftlich einzureichen (die elektronische Form ist ausgeschlossen) und zwar  
 

 für die oben benannten Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen bei der bzw. dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses 

 
Anschrift, Öffnungszeiten 

Gemeindeverwaltung Neukieritzsch Schulplatz 3 in 04575 Neukieritzsch, Zimmer 1 
 

 

 
3.2 Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede 

Wählervereinigung kann für jeden Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Zahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber eines Wahlvorschlages darf die oben genannte Höchstzahl an Bewerberinnen und 
Bewerbern in diesem Wahlkreis nicht übersteigen.  

 
4 Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

x zu den Ortschaftsräten 

4.1 Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes über die Kommu-
nalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz  KomWG) und der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat 
Sachsen (Sächsische Kommunalwahlordnung  SächsKomWO) aufzustellen und einzureichen. Sie müs-
sen den Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in den §§ 6, 6a bis 6e KomWG sowie 
§ 16 SächsKomWO entsprechen. Dem Wahlvorschlag sind die im § 16 Absatz 3 SächsKomWO genannten 
Unterlagen beizufügen: 

 

 Erklärung jeder Bewerberin und jeden Bewerbers, dass sie bzw. er der Aufnahme in den Wahlvor-
schlag unwiderruflich zustimmt und sie bzw. er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
als Bewerberin oder Bewerber benannt ist, 

 Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über die Wählbarkeit für jede Bewerberin und jeden Bewer-
ber, 

 Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewer-
berinnen und Bewerber einschließlich der zugehörigen Versicherung an Eides statt, 

 im Falle der Anwendung von § 6c Absatz 1 Satz 4 KomWG eine von dem für den Landkreis oder die 
Gemeinde zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen 
für dieses Verfahren vorlagen,  

 beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung oder einer Partei, deren 
Satzung nicht gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 des Parteiengesetzes der Bundeswahl-
leiterin oder dem Bundeswahlleiter mitgeteilt worden ist, die gültige Satzung zum Nachweis der mit-
gliedschaftlichen Organisation, 

 beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung für jede Unterzeich-
nerin und jeden Unterzeichner des Wahlvorschlages eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde 
über ihr bzw. sein Wahlrecht, 

 bei ausländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern eine Versicherung an Eides statt nach § 6a 
Absatz 3 KomWG.  

 
4.2 Wählbar in den Gemeinderat/Stadtrat sind Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde/Stadt, sofern sie nicht 

nach § 31 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind. Wählbar in den Kreistag sind Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, sofern sie nicht nach § 27 
Absatz 2 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Wähl-
bar in den Stadtbezirksbeirat/Ortschaftsrat sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt/Gemeinde sofern sie 
mindestens drei Monate in dem jeweiligen Stadtbezirk/der Ortschaft wohnen und nicht nach § 31 Absatz 2 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 

Bürgerin bzw. Bürger der Gemeinde/Stadt/des Landkreises ist jede und jeder Deutsche im Sinne des Arti-
kels 116 des Grundgesetzes und jede bzw. jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, die oder der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde/Stadt/im Landkreis wohnt. 
 

4.3 Als Bewerberin bzw. Bewerber einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung 
kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 

 

 einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet 
(Mitgliederversammlung) oder  

 einer Versammlung der aus ihrer Mitte gewählten Vertreterinnen bzw. Vertreter (Vertreterversamm-
lung) 

 

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. In gleicher Weise ist die Reihenfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber festzulegen. Hierzu sind im Rahmen der Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung für jeden Wahl-
kreis getrennte Wahlen durchzuführen. Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung vorzustellen.  

 

Das Nähere über die Wahl von Vertreterinnen und Vertretern für Vertreterversammlungen, über die Einbe-
rufung und Beschlussfähigkeit der Versammlungen sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber regeln die Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen durch 
ihre Satzungen. 

 

Als Bewerberin oder Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählerverei-
nigungen kann nur benannt werden, wer in einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit der anwesenden Angehörigen 
hierzu gewählt worden ist. In gleicher Weise ist die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber festzu-
legen.  
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4.1 Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes über die Kommu-
nalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz  KomWG) und der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat 
Sachsen (Sächsische Kommunalwahlordnung  SächsKomWO) aufzustellen und einzureichen. Sie müs-
sen den Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in den §§ 6, 6a bis 6e KomWG sowie 
§ 16 SächsKomWO entsprechen. Dem Wahlvorschlag sind die im § 16 Absatz 3 SächsKomWO genannten 
Unterlagen beizufügen: 

 

 Erklärung jeder Bewerberin und jeden Bewerbers, dass sie bzw. er der Aufnahme in den Wahlvor-
schlag unwiderruflich zustimmt und sie bzw. er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
als Bewerberin oder Bewerber benannt ist, 

 Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über die Wählbarkeit für jede Bewerberin und jeden Bewer-
ber, 

 Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewer-
berinnen und Bewerber einschließlich der zugehörigen Versicherung an Eides statt, 

 im Falle der Anwendung von § 6c Absatz 1 Satz 4 KomWG eine von dem für den Landkreis oder die 
Gemeinde zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen 
für dieses Verfahren vorlagen,  

 beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung oder einer Partei, deren 
Satzung nicht gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 des Parteiengesetzes der Bundeswahl-
leiterin oder dem Bundeswahlleiter mitgeteilt worden ist, die gültige Satzung zum Nachweis der mit-
gliedschaftlichen Organisation, 

 beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung für jede Unterzeich-
nerin und jeden Unterzeichner des Wahlvorschlages eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde 
über ihr bzw. sein Wahlrecht, 

 bei ausländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern eine Versicherung an Eides statt nach § 6a 
Absatz 3 KomWG.  

 
4.2 Wählbar in den Gemeinderat/Stadtrat sind Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde/Stadt, sofern sie nicht 

nach § 31 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind. Wählbar in den Kreistag sind Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, sofern sie nicht nach § 27 
Absatz 2 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Wähl-
bar in den Stadtbezirksbeirat/Ortschaftsrat sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt/Gemeinde sofern sie 
mindestens drei Monate in dem jeweiligen Stadtbezirk/der Ortschaft wohnen und nicht nach § 31 Absatz 2 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 

Bürgerin bzw. Bürger der Gemeinde/Stadt/des Landkreises ist jede und jeder Deutsche im Sinne des Arti-
kels 116 des Grundgesetzes und jede bzw. jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, die oder der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde/Stadt/im Landkreis wohnt. 
 

4.3 Als Bewerberin bzw. Bewerber einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung 
kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 

 

 einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet 
(Mitgliederversammlung) oder  

 einer Versammlung der aus ihrer Mitte gewählten Vertreterinnen bzw. Vertreter (Vertreterversamm-
lung) 

 

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. In gleicher Weise ist die Reihenfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber festzulegen. Hierzu sind im Rahmen der Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung für jeden Wahl-
kreis getrennte Wahlen durchzuführen. Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung vorzustellen.  

 

Das Nähere über die Wahl von Vertreterinnen und Vertretern für Vertreterversammlungen, über die Einbe-
rufung und Beschlussfähigkeit der Versammlungen sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber regeln die Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen durch 
ihre Satzungen. 

 

Als Bewerberin oder Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählerverei-
nigungen kann nur benannt werden, wer in einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit der anwesenden Angehörigen 
hierzu gewählt worden ist. In gleicher Weise ist die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber festzu-
legen.  

 

Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber mit Angaben 
zu Ort, Art und Zeit der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimmberechtigten und dem Ergebnis der 
Wahlen einzureichen. Außerdem haben die Leiterin bzw. der Leiter und zwei stimmberechtigte Teilnehme-
rinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die Bewerberinnen und Bewerber in geheimer 
Wahl bestimmt wurden und die Bewerberinnen und Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm 
der Versammlung vorzustellen. 
 

4.4 Die Wahlvorschläge von Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von 
dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten eigenhändig zu unter-
zeichnen. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 
die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die der oder des Vorsitzenden oder seiner Stellvertreterin 
bzw. seines Stellvertreters. 

 

Die Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von drei 
wahlberechtigten Angehörigen der Vereinigung, die an der Versammlung zur Bewerberaufstellung teilge-
nommen haben, eigenhändig zu unterzeichnen. 
 

4.5 Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen erfordern jeweils drei Unter-
schriften nach § 6a Absatz 4 KomWG für jeden der beteiligten Wahlvorschlagsträger. Die Wahlvorschlags-
träger haben unabhängig voneinander jeder ein Aufstellungsverfahren nach § 6c KomWG durchzuführen. 

 
5 Vordrucke 

Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungserklärungen, Wählbarkeits- und Wahlrechtsbescheinigungen, 
Niederschriften über die Mitglieder-/Vertreterversammlungen zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
einschließlich zugehöriger eidesstattlicher Versicherungen sind  während der allgemeinen üblichen Öffnungs-
zeiten  erhältlich: 

 

 für die Gemeinde- und Ortschaftsratswahlen: 
 

 

Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3 in 04575 Neukieritzsch 
Dienstags 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstags 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17 Uhr 

 
 

 
6 Hinweise auf Unterstützungsunterschriften 

6.1 Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter Punkt 1 angegebenen Mindestzahl von Wahlberech-
tigten des Wahlgebietes/Wahlkreises, die keine Bewerberinnen oder Bewerber des Wahlvorschlages sind, 
unterstützt werden (Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags gegeben sein. Die Unterstützungsunterschrift muss von der bzw. dem 
Wahlberechtigten bei der zuständigen Gemeindeverwaltung auf einem Unterschriftsformblatt unter Angabe 
von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der Hauptwohnung sowie des Tages der Unter-
schrift eigenhändig geleistet werden. Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter kann für dieselbe 
Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat eine oder ein Wahlberech-
tigter für dieselbe Wahl für mehrere Wahlvorschläge eine Unterstützungsunterschrift geleistet, sind alle ihre 
bzw. seine Unterschriften ungültig. Eine geleistete Unterstützungsunterschrift kann nicht zurückgenommen 
werden. 
 

6.2 Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlags  
 

 für die Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen bei der Gemeindeverwaltung: 
 

 

Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3 in 04575 Neukieritzsch (Einwohnermeldeamt) 
 

 

während folgender Zeiten: 
 

 

Dienstags 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstags 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr (am 04. April bis 18:00 Uhr) 
 

 
 
 

bis 4. April 2024, 18:00 Uhr, geleistet werden. 
 

Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen zur erforderlichen Identitätsfeststellung auszuweisen. 
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Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber mit Angaben 
zu Ort, Art und Zeit der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimmberechtigten und dem Ergebnis der 
Wahlen einzureichen. Außerdem haben die Leiterin bzw. der Leiter und zwei stimmberechtigte Teilnehme-
rinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die Bewerberinnen und Bewerber in geheimer 
Wahl bestimmt wurden und die Bewerberinnen und Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm 
der Versammlung vorzustellen. 
 

4.4 Die Wahlvorschläge von Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von 
dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten eigenhändig zu unter-
zeichnen. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 
die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die der oder des Vorsitzenden oder seiner Stellvertreterin 
bzw. seines Stellvertreters. 

 

Die Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von drei 
wahlberechtigten Angehörigen der Vereinigung, die an der Versammlung zur Bewerberaufstellung teilge-
nommen haben, eigenhändig zu unterzeichnen. 
 

4.5 Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen erfordern jeweils drei Unter-
schriften nach § 6a Absatz 4 KomWG für jeden der beteiligten Wahlvorschlagsträger. Die Wahlvorschlags-
träger haben unabhängig voneinander jeder ein Aufstellungsverfahren nach § 6c KomWG durchzuführen. 

 
5 Vordrucke 

Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungserklärungen, Wählbarkeits- und Wahlrechtsbescheinigungen, 
Niederschriften über die Mitglieder-/Vertreterversammlungen zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
einschließlich zugehöriger eidesstattlicher Versicherungen sind  während der allgemeinen üblichen Öffnungs-
zeiten  erhältlich: 

 

 für die Gemeinde- und Ortschaftsratswahlen: 
 

 

Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3 in 04575 Neukieritzsch 
Dienstags 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstags 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17 Uhr 

 
 

 
6 Hinweise auf Unterstützungsunterschriften 

6.1 Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter Punkt 1 angegebenen Mindestzahl von Wahlberech-
tigten des Wahlgebietes/Wahlkreises, die keine Bewerberinnen oder Bewerber des Wahlvorschlages sind, 
unterstützt werden (Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags gegeben sein. Die Unterstützungsunterschrift muss von der bzw. dem 
Wahlberechtigten bei der zuständigen Gemeindeverwaltung auf einem Unterschriftsformblatt unter Angabe 
von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der Hauptwohnung sowie des Tages der Unter-
schrift eigenhändig geleistet werden. Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter kann für dieselbe 
Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat eine oder ein Wahlberech-
tigter für dieselbe Wahl für mehrere Wahlvorschläge eine Unterstützungsunterschrift geleistet, sind alle ihre 
bzw. seine Unterschriften ungültig. Eine geleistete Unterstützungsunterschrift kann nicht zurückgenommen 
werden. 
 

6.2 Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlags  
 

 für die Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen bei der Gemeindeverwaltung: 
 

 

Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3 in 04575 Neukieritzsch (Einwohnermeldeamt) 
 

 

während folgender Zeiten: 
 

 

Dienstags 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstags 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr (am 04. April bis 18:00 Uhr) 
 

 
 
 

bis 4. April 2024, 18:00 Uhr, geleistet werden. 
 

Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen zur erforderlichen Identitätsfeststellung auszuweisen. 
 

Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, die 
Gemeindeverwaltung aufzusuchen, können die Unterstützung durch Erklärung vor einer oder einem Beauf-
tragten der Gemeindeverwaltung ersetzen. Dies haben sie bei der oder dem Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses (für die Gemeinde-/Stadtrats-/Stadtbezirksbeirats-/Ortschaftratswahl)/des Kreiswahlaus-
schusses (für die Kreistagswahl) spätestens bis 28. März 2024 schriftlich zu beantragen; dabei sind die 
Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. 
 

6.3 Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung, die aufgrund eines 
eigenen Wahlvorschlags 

 

a) im Sächsischen Landtag vertreten ist oder  
b) seit der letzten Wahl im Gemeinderat/Kreistag der Gemeinde/des Landkreises vertreten ist oder  
c) bei Gemeinderatswahlen: im Gemeinderat einer an einer Gemeindeeingliederung oder Gemeindeverei-

nigung beteiligten früheren Gemeinde im Wahlgebiet zum Zeitpunkt des Erlöschens der Mandate ver-
treten war,  

bedarf abweichend von 6.1 keiner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt entsprechend für den Wahlvor-
schlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung, wenn er zusätzlich von der Mehrheit 
der für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat/Kreistag zum Zeitpunkt der Einreichung 
angehören oder zum Zeitpunkt der Gemeindeeingliederung oder Gemeindevereinigung angehört haben, 
unterschrieben ist. 
Bei der Einreichung der Wahlvorschläge zur Wahl der Ortschaftsräte/Stadtbezirksbeiräte ist wie vorstehend 
zu verfahren. Darüber hinaus bedarf auch der Wahlvorschlag eine Partei oder Wählervereinigung für eine 
Ortschaftsratswahl, die aufgrund eines eigenen Wahlvorschlages seit der letzten regelmäßigen Wahl im 
Ortschaftsrat vertreten ist, keiner Unterstützungsunterschriften. Für nicht mitgliedschaftlich organisierte 
Wählervereinigungen gilt dies wieder unter der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag zusätzlich von der Mehr-
heit der zum Zeitpunkt der Einreichung im Ortschaftsrat für die Wählervereinigung vertretenen Gewählten 
unterzeichnet ist. 

  

Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen bedürfen dann der Unterstüt-
zungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist. Für getrennte 
Wahlvorschläge von Wahlvorschlagsträgern, die im Ergebnis vorangegangener Wahlen als Teil eines ge-
meinsamen Wahlvorschlages im Stadtrat/im Ortschaftsrat oder im Kreistag vertreten sind, gilt dieser ge-
meinsame Wahlvorschlag der vorangegangenen Wahl nicht als eigener Wahlvorschlag im Sinne von § 6b 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 KomWG. 

 
7 Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen 
 

Indem die Wahlbewerberinnen und -bewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung der Versammlungsleite-
rin bzw. dem Versammlungsleiter die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 SächsKomWO) notwen-
digen personenbezogenen Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (Anlage 17 SächsKomWO) und  soweit 
sie Bürgerinnen bzw. Bürger anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind  eine Versicherung an Eides 
statt gemäß § 6a Absatz 3 KomWG abgeben, entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wäh-
lervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung. 
Es wird empfohlen, der Bewerberin oder dem Bewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung ein standardi-
siertes Merkblatt entsprechend dem Musterformular 1 unter https://www.datenschutz.sachsen.de/informations-
pflichten.html auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung trotz einer eventuel-
len datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung und Löschung materiell-rechtlich weiter gültig bleibt 
(§ 6a Absatz 2 Satz 2 KomWG). 

 
8   Die unter Punkt 1 benannten Wahlen werden gemäß § 57 Absatz 2 KomWG organisatorisch mit  

 

x der Wahl zum Europäischen Parlament  
  

 

verbunden. 
 

 

Ort, Datum 

 
09.02.2024 
 
 
 

 

Unterschrift 

 
Thomas Meckel 
 
Bürgermeister 
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Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/011-2024
Der Gemeinderat beschließt, die außerplanmäßige Auszahlung 
i. H. v. 193.020,09 Euro für die anteilige Straßenentwässerungs-
investitionsumlage gemäß § 60 Ab. 2 SächsKomZG i. V. m.  
§ 20a Verbandssatzung.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/004-2024
Im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie in Abstim-
mung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs.2 BauGB zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Schönauer Straße“ im OT 
Neukirchen, im 2-stufigen Verfahren mit Umweltprüfung, hat 
die Gemeinde Neukieritzsch keine Bedenken gegen die Pla-
nung oder macht eigene Belange geltend.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/006-2024
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV 
Peres III“ der Stadt Groitzsch mit Stand vom Dezember 2023 
hat die Gemeinde Neukieritzsch keine Bedenken gegen die 
Planung oder macht eigene Belange geltend.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/008-2024
Der Gemeinderat beschließt, die vollständige Aufhebung des 
Verfahrens zur Aufstellung der Klarstellungssatzung „Torhäu-
ser Kahnsdorf“, Gemeinde Neukieritzsch, OT Kahnsdorf ein-
schließlich der im Verfahren gefassten Beschlüsse GR/023-
2023 und GR/029-2023.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 11 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/009-2024
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der Ergänzungssat-
zung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB bezeichnet als „Torhäuser 
Kahnsdorf“ der Gemeinde Neukieritzsch, Schulplatz 3, 04575 
Neukieritzsch OT Kahnsdorf. Nachfolgend aufgeführte Anlagen 
[Antragsschreiben, Städtebauliche Vereinbarung, Lagepläne, 
Bauantrag, Grundstückskaufvertrag] werden Beschlussinhalt.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlüsse der 1. Sitzung  
des Gemeinderates vom 30.01.2024
Beschlussnummer: GR/012-2024
Der Gemeinderat Neukieritzsch stimmt der Zuwendung eines 
Sitzgemeindeanteils in Höhe von jährlich 2000,- € ab 2024 (zah-
lungswirksam ab 2025) durch die Gemeinde Neukieritzsch an 
den Bergbau-Technik-Park e.V. zu.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl 
der Mitglieder:

17 und der Bürgermeister

davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/005-2024
Der Gemeinderat beschließt, den notwendigen Eingriffen in 
den Baumbestand aufgrund der geplanten Kanalerneuerung 
im Bauabschnitt Max-Reimann-Straße in Deutzen durch den 
Zweckverband Wasser/ Abwasser Bornaer Land [ZBL] sowie 
der hälftigen Kostenteilung für das Entfernen der Bäume und 
die erforderlichen Ersatzpflanzungen zuzustimmen.
Voraussetzung für den Beginn der Fällungen ist die Vorlage des 
Einverständnisses der unteren Naturschutzbehörde.
Die Begründung und beiliegende Anlagen werden Bestandteil 
des Beschlussinhaltes.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen: 2
Beschlussnummer: GR/014-2024
Der Gemeinderat Neukieritzsch beschließt die Bildung eines 
Gemeindewahlausschusses anlässlich der oben genannten 
Wahlen. Wahlvorschlag für den Gemeindewahlausschuss:
Vorsitzender Andreas Gohr
Stellvertreterin Kathleen Gerstner
Beisitzer Tanja Böer
Beisitzer Martin Pohlers
Beisitzer Danny Heinze

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/013-2024
Der Gemeinderat beschließt, für die Mitglieder des Gemeinde-
wahlausschusses anlässlich der Europa- und Kommunalwah-
len ein Erfrischungsgeld von 50,00 € zu zahlen. Für einberufene 
Sitzungen erhalten die Mitglieder des Gemeindewahlausschus-
ses ein Sitzungsgeld i.H.v. 25,00 €. Die Mitglieder der Wahlor-
gane erhalten ein Erfrischungsgeld von 50,00 €.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 12 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschlussnummer: GR/001-2024
Der Gemeinderat beschließt die Annahme folgender Spenden:

Datum
Name des 
Spenders

Zweck
Betrag in 
Euro

11.12.2023
Henry  
Graichen

Gemeindefeuerwehr 
Neukieritzsch

250,00
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danken war die Unternehmensführung zu weiteren Überlegun-
gen bereit. Mit dem aktuellen Vorschlag würde es nun noch die 
Bewohner der Straße der Einheit 1 – 5 betreffen, die aber ein 
kostenneutrales Umzugsangebot bei Mietpreisgarantie in die 
Häuser der WEG Böhlen innerhalb von Neukieritzsch erhalten. 
Wenigstens sind dabei finanzielle Belastungen und möglicher 
Wegzug aus Neukieritzsch für die Mieterinnen und Mieter ab-
gewendet. Die Gemeinde steht in diesem Prozess weiter als 
Vermittler zur Verfügung und bietet Unterstützung in der Kom-
munikation an, wo sie gewünscht wird.
Im Frühjahr begannen die Bauarbeiten in der Deutzener Ernst-
Thälmann-Straße, Röthiger Weg und Siedlung. Mit einer ge-
meinsamen Baumaßnahme von ZBL und Gemeinde, bei der 
auch Straßenbaufördermittel des Freistaats eingesetzt werden, 
hoffen wir bald einen weiteren Teil im Ortsbild von Deutzen 
verschönern zu können. Diese Baumaßnahme zwingt aber den 
ZBL auch, die Kanalisation in den tiefer liegenden Straßen, in 
der Max-Reimann-Straße, dem westlichen Teil der Straße der 
Genossenschaft und der August-Bebel-Straße dringend zu er-
tüchtigen. Hier werden künftig weitere Baumaßnahmen erfol-
gen, die auch zur Erneuerung der Max-Reimann-Straße führen 
sollten. Allerdings stehen hier der Gemeinde keine Fördermittel 
zur Verfügung.
Am 6. Mai hatten wir in unserer Gemeinde einen internationalen 
Termin. Eine kleine Delegation von Angehörigen niederländi-
scher Zwangsarbeiter, die während der Naziherrschaft in unser 
Gemeindegebiet verschleppt wurden, besuchte die Gedenk-
stätten in Pulgar und Lippendorf. Zusammen mit Vertretern 
des Geschichtsvereins Zöschen, dem Heimatverein Lippen-
dorf Kieritzsch, Ortschafts- und Gemeinderäten, unserer evan-
gelischen Kirchgemeinde, Landrat Henry Graichen und dem 
Geschäftsführer der DOW am Standort, Herrn Carlo de Smet 
gedachten wir in einer kleinen Feierstunde den Opfern des Na-
ziterrors. Selbstverständlich nahm ich am nächsten Tag an der 
Gedenkveranstaltung zum Ende des 2. Weltkriegs in Zöschen 
teil, wohin mich unsere niederländischen Freunde und der Ge-
schichtsverein Zöschen eingeladen hatten. Gerade in der heu-
tigen Zeit ist diese Erinnerung an Krieg und Vertreibung beson-
ders wichtig. Solche Begegnungen beeindrucken mich immer 
wieder, machen Sie doch die Bedeutung des Austauschs be-
sonders deutlich, auch oder gerade weil unsere Generationen 
nicht für das, was damals geschah verantwortlich sind. Wir be-
gegnen uns heute als Freunde in einem freien, einigen Europa 
und versuchen uns gegenseitig zu zeigen, dass wir die Bedeu-
tung dieser einen Welt in der wir leben erkannt haben.
Der Juni war ein Kulturmonat in Neukieritzsch. Am 10. Juni 
bot das Orchester unseres Musikvereins den Neukieritzschern 
open air auf dem Marktplatz wieder Unterhaltung in bester 
Qualität. Unter dem Titel „Musik kennt keine Grenzen“ begeis-
terten unsere Musiker mit Unterstützung eines Streichensem-
bles, Tänzern der Musikschule Johann Sebastian Bach und ei-
ner Solistin ein Publikum, das bis zum späten Abend den Platz 
füllte.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Auszeichnung eines 
besonderen Talents nicht unterschlagen: Ben Scheibe, der 
Schlagzeuger unseres Orchesters gewann 2023 beim Bundes-
wettbewerb Jugend musiziert den ersten Preis in der Kategorie 
Drumset. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch!
Eine Woche später lieferte das Wandelkonzert der Bläserphil-
harmonie vor der Kulisse des Kraftwerks Lippendorf ganz be-
sondere Eindrücke. An den verschiedenen Plätzen zeigten die 
Künstler, dass ein Industriebetrieb nicht nur der Produktion und 
als Arbeitsplatz dient, sondern sich auch als Kulturstätte eignet.
Und ab Juni feiern die Menschen unserer Gemeinde gefühlt 
den ganzen Sommer lang: Die Gartenfeste in den Kleingarten-
anlagen, das traditionelle Seehausfest am Nordufer des Hainer 
Sees, Parkfeste in Deutzen und in Kahnsdorf lassen jeden Plan, 
bald zurück oder pünktlich beim Anschlusstermin zu sein plat-
zen, weil es immer wieder gute Gründe gibt dazubleiben: tolle 
Stimmung, frisch gegrillte Bratwurst und selbstgebackener Ku-
chen, um nur die wichtigsten zu nennen.

Anlagen sind unter vorheriger Anmeldung im Gemeindeamt ein-
sehbar.

Thomas Meckel
Bürgermeister

NICHTAMTLICHER TEIL

Neujahrsansprache des Bürgermeisters
Liebe Neukieritzscherinnen und Neukieritzscher, sehr verehrte 
Gäste,
ich freue mich sehr, Sie alle zum Neujahrsempfang der Gemein-
de Neukieritzsch im Jahr 2024 begrüßen zu dürfen!
„Wir haben nur diese eine Welt, aber wir leben in verschiedenen 
davon.“
So heißt es frei übersetzt in einem meiner Lieblingssongs aus 
der Feder von Mark Knopfler.
Meine Rede zum Neujahrsempfang im letzten Jahr hatte ich 
an die Hoffnung geknüpft, dass unsere Welt zum Frieden fin-
det. Leider ist zum Krieg in der Ukraine ein zweiter großer Kon-
flikt im Nahen Osten hinzugekommen. Am 07. Oktober wurden 
friedliche Menschen in Israel von Terroristen der Hamas feige 
überfallen und Opfer brutaler Verbrechen. Um sich der gerech-
ten Strafe ebenso feige zu entziehen und die Befreiung der Gei-
seln zu verhindern, scheuen sich die gleichen Täter nicht davor, 
selbst ihre eigene Zivilbevölkerung in Gaza als Schutzschild zu 
missbrauchen.
Die täglichen Nachrichten geben uns in unserer Welt immer 
wieder Anlass, darüber froh zu sein, dass wir in Frieden und 
Freiheit leben können. Beides ist nicht selbstverständlich. Je-
der kleine Beitrag dazu ist wertvoll und jeder kann etwas dazu 
leisten. Auch in unserer kleinen Welt, der Gemeinde Neukie-
ritzsch.
Für ihren wichtigen Beitrag dazu möchte ich mich bei den Ak-
tiven in unseren Vereinen, den Freiwilligen Feuerwehren, den 
Grundschulen, Kindertagesstätten, bei Gemeinde- und Ort-
schaftsräten bedanken. Sie sorgen für die Kommunikation 
miteinander. Mit Ihrem Engagement bringen sie die Menschen 
zusammen.
Das Jahr 2023 begann im Januar mit den sogenannten Tradi-
tionsfeuern in unseren Ortsteilen. Jeder weiß, dass dabei die 
ausgedienten Weihnachtsbäume für Licht und Wärme sorgen. 
Bei Glühwein und Bratwurst werden hier unter Aufsicht und 
meist auch mit Organisation der Feuerwehren die Vorhaben 
des kommenden Jahres besprochen und präzisiert.
Zum Neujahrsempfang der Gemeinde, der vom Männerchor 
Lobstädt und wie heute auch vom Orchester unseres Musikver-
eins und dem Gemischten Chor kulturell veredelt wurde, konn-
ten sich unsere Vereine über die Zuwendungen der Stiftung 
Lebendige Gemeinde in einer Summe von 5134,75 € freuen. Als 
Zugabe überreichten wir der Freiwilligen Feuerwehr Neukie-
ritzsch ein neues modernes Einsatzmittel. Die Drohne, die mit 
einer hochauflösenden Infrarotkamera ausgerüstet ist, leistet 
seitdem nicht nur in unserem Gemeindegebiet wertvolle Diens-
te. Leider gab zum gleichen Termin der Männerchor Lobstädt 
seine Auflösung bekannt. Tradition, die über 170 Jahre Bestand 
hatte, ging somit zu Ende.
Für große Aufregung sorgte im Februar die Mitteilung der Woh-
nungsgenossenschaft Böhlen an ihre Mitglieder in der Neukie-
ritzscher Straße der Einheit 1 – 10, dass die Zukunft des Hau-
ses, in dem sie wohnen im Unternehmen diskutiert wird. Wenn 
dabei Leerzug und sogar Abriss zur Diskussion standen, weckt 
das natürlich Grundängste bei den Betroffenen. Nach Appellen 
an die soziale Verantwortung und dem Genossenschaftsge-
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Dies ist immer wieder ein bewegender Moment, ist es doch ein 
Zeichen, dass Menschen aus früher verschiedenen Welten, die 
sich ohne die friedliche Revolution im Herbst 1989 nie begeg-
net wären, Freunde wurden.
Schlechtes Wetter konnte uns die fröhliche Stimmung zur Er-
öffnungsfeier der neuen Kindertagesstätte der „Kleinen Strol-
che“ in Deutzen nicht vermiesen. Mit einem schönen Programm 
zeigten uns die Knirpse, dass sie sich in ihrer neuen kleinen 
Welt superwohl fühlen. Die Fertigstellung des Neubaus für un-
sere jüngsten Einwohner ist Zeichen dafür, dass in Deutzen die 
Entwicklung weiter geht. Ein Dank geht auch an die Firma Mo-
veOn, die fünf Bäume spendete, die wenn die Sonne wieder 
und vielleicht auch zu dolle scheint, künftig für Schatten sorgen 
sollen.
Am 25. November war Neukieritzsch Schauplatz überregiona-
ler Politik. Ich hatte die Ehre den Sonderparteitag der Säch-
sischen SPD eröffnen zu dürfen, der traditionsreichen Partei, 
der ich seit 1990 angehöre. Die Delegierten beschlossen das 
Wahlprogramm für die Landtagswahl am 01. September in die-
sem Jahr und wählten Sozialministerin Petra Köpping, unsere 
ehemalige Landrätin zur Spitzenkandidatin. Zu Gast in Neukie-
ritzsch waren auch der Bundesvorsitzende Lars Klingbeil und 
der Thüringer Innenminister Georg Maier.
Traditionell begehen die großen Bergbauunternehmen Anfang 
Dezember ihre Barbarafeiern. Die der MIBRAG fand hier in 
Neukieritzsch, in der Parkarena statt. Der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung Dr. Armin Eichholz schilderte den Gästen die 
Herausforderungen, die im Zuge des Kohleausstiegs auf das 
Unternehmen zukommen und wie diese gemeistert werden sol-
len. Ministerpräsident Michael Kretzschmer sicherte dafür in 
seiner Ansprache die Unterstützung der Sächsischen Staats-
regierung zu. Unserem Wahlkreisabgeordneten Georg Ludwig 
von Breitenbuch wurde der Titel des Ehrenbergmanns verlie-
hen.
2023 ging zu Ende mit einer kurzen, aber lebhaften Vorweih-
nachtszeit. Weihnachtsmärkte und ähnliche Events in Deutzen, 
Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf ließen die Zeit 
bis zum Heiligen Abend schnell vergehen. Schön finde ich da-
bei, dass für die Organisation der Events die örtlichen Vereine 
zusammenarbeiteten.
Höhepunkt war wie immer die Weihnachtsgala des Kulturver-
eins. Im vollen Haus unserer Parkarena begeisterten die Kinder 
der Kindertagesstätten „Haus der Zukunft“ und „Entdecker-
land“, die Tanzgruppe des Neukieritzscher Karnevalsclubs, ein 
Turniertanzpaar des Dresdner Tanzsportzentrums und natür-
lich unser Musikverein ihr Publikum.
Am Heiligen Abend warteten die Neukieritzscher Kinder mit El-
tern und Großeltern wie jedes Jahr auf den Weihnachtsmann, 
der sehnlichst auf dem Marktplatz erwartet wurde. Krippen-
spiele in den Kirchen Deutzen, Lobstädt und Neukieritzsch 
brachten uns die Friedensbotschaft der Geburt Christi nahe.
Das Gemeindeleben in unseren Dörfern ist bunt und turbulent. 
Bei freudigen und traurigen Anlässen finden wir zusammen um 
Geselligkeit zu feiern. Das ist ohne das wunderbare Engage-
ment der Ehrenamtlichen aus den Vereinen überhaupt nicht 
machbar. Aber auch Lehrer und Erzieher in den Schulen und 
Kindertagesstätten opfern sehr viel freie Zeit, um uns mit gro-
ßen und kleinen Events zu erfreuen. Nicht vergessen möchte 
ich die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs. 
Oft sind ihr Knowhow, Arbeitskraft und Technik außerhalb der 
üblichen Arbeitszeit und an den Wochenenden gefragt. All je-
nen gebührt unser Dank, denn Sie halten die Gesellschaft in 
unserer kleinen Gemeindewelt am Laufen!
Und wie im letzten Jahr will ich hier wieder die Kameraden un-
serer Freiwilligen Feuerwehr hervorheben. Sie sind diejenigen, 
die in ihrer Freizeit auch an Wochenenden und Feiertagen einen 
besonderen Dienst für uns alle leisten. Ein Dienst der nicht selten 
auch mit der Gefahr für die eigene Gesundheit verbunden ist.
Zur Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr am  
18. März standen die Wahlen der Gemeindewehrleitung an. Da-
bei setzte sich hier Kamerad Philipp Mertens aus der Ortswehr 

Gleich zwei herausragende Anlässe zum Feiern hatten die Kie-
ritzscher am 1. Juli. Nach pandemiebedingter Pause in den 
Vorjahren gab es endlich wieder ein Badewannenrennen auf 
der Forelle. Das Regattagewässer selbst zeigt sich auch wieder 
von der schönsten Seite. Für die Teichsanierung möchte ich 
noch einmal der MIBRAG danke sagen. In der Zeit von Janu-
ar bis März entstand unter naturschutzfachlicher Anleitung der 
Ökologischen Station ein richtig idyllischer Platz.
Keinen Grund zum Feiern gab es im Sommer in Deutzen. Mit 
dem Ende des Schuljahres kam auch das Ende der Vier-Jah-
reszeiten-Grundschule. Die Deutzener, darunter ehemalige 
Schüler und Lehrer nahmen bei einer symbolischen Trauerfeier 
Abschied von der Schule. Es bleibt nur die Erinnerung an die 
schöne Zeit, die sie in der Schule verbrachten. Es war der Ort, 
wie Nicole Wuttig an diesem 07. Juli sagte, wo die Freunde wa-
ren und wo die Deutzener ihre Feste feierten. Viele Trauergäste 
gaben aber bei ihrem letzten Gruß der Schule ein Zeichen der 
Hoffnung mit. Eine kleine Glocke, an das Kreuz gehängt soll 
läuten, wenn sie wieder zum Leben erweckt wird.
Und die Zeichen dafür stehen nicht schlecht. Die regionalen 
Akteure im Landkreis und der Gemeinde, Landtagsabgeord-
nete von CDU wie Georg Ludwig von Breitenbuch und SPD 
hier vor allem Sabine Friedel, die am 07. Juli dabei war, sind 
sich einig, Schule in Deutzen wieder möglich werden zu lassen. 
Diesmal als Oberschule und für die Region um Borna, Regis 
und Neukieritzsch. Das Ganze ohne Regis den Standort streitig 
zu machen. Natürlich will ich die Unterstützung von unseren 
Nachbarn in Borna dafür nicht unterschlagen: Vielen Dank an 
den dortigen Stadtrat, der mit einem einstimmig gefassten Be-
schluss für ausreichend Schüler in Deutzen sorgt.
Mitte Juli hatten wir Besuch vom Vorstand des Bundes Deut-
scher Baumschulen in der Gemeinde: Unter Vermittlung unse-
rer Bundestagsabgeordneten Franziska Mascheck pflanzten 
Präsident Hajo Hinrichs und Geschäftsführer Markus Guhl, 
Franziska und ich einen Apfeldornbaum auf dem Heleneplatz 
in Großzössen.
Ein Highlight der besonderen Art gab es am 2. September in 
Neukieritzsch mit dem Klassentreffen der Generationen in der 
ehemaligen Mittelschule. Die monatelange Vorbereitung durch 
den Kulturverein wurde mit einer tollen Besucherresonanz be-
lohnt. Den ganzen Nachmittag bot sich den Gästen ein buntes 
Programm. Großes Interesse weckten die Ausstellungen im 
Schulgebäude und in den Räumen der Geschichtswerkstatt. 
Bei dieser Gelegenheit trafen sich Schulfreunde und ehemalige 
Lehrer nach langer Zeit wieder und tauschten gegenseitig ihre 
Erinnerungen. Es war ein gelungenes Fest bei dem bis in den 
späten Abend gefeiert wurde! Ein großes Kompliment an den 
Kulturverein dafür!
Hin- und hergerissen zwischen der Welt von früher und heute 
fühlte man sich am 16. September. Am Nordufer des Hainer 
Sees wurde an diesem Tag im Beisein von Ministerpräsident 
Michael Kretzschmer, unserem Landrat Henry Graichen und 
meinen Bürgermeisterkollegen aus Rötha Pascal Nemeth und 
Borna Oliver Urban das Hafendorf eröffnet. 34 Ferienhäuser mit 
einem kleinen Theater und Rezeption lassen den Besucher in 
eine mediterrane Umgebung eintauchen. Zugleich soll das Ha-
fendorf an den 1972 im Tagebau Witznitz abgebaggerten Ort 
Hain erinnern.
Nachdem wir 2022 die Freunde aus unserer Partnergemeinde 
Deizisau bei uns begrüßten, waren wir Anfang Oktober mit ei-
ner kleinen Delegation zu Gast bei ihnen. Diese Reise stellte 
den ursprünglichen Besuchsturnus wieder her, der durch Co-
rona unterbrochen wurde. Bei dem spannenden Programm mit 
einem Besuch im Porschemuseum Stuttgart und dem Kraft-
werk Altbach Deizisau haben wir tolle Eindrücke sammeln kön-
nen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren beider Gemeinden nah-
men wieder Kontakt miteinander auf. Höhepunkt der Reise war 
traditionell die Feierstunde am 3. Oktober an der Wiederver-
einigungslinde in Deizisau. Zusammen mit vielen Einwohnern 
aus Deizisau sangen wir unter der Begleitung von Bürgermeis-
ter Thomas Matrohs mit der Trompete unsere Nationalhymne. 
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war ich, dass wir mit Halina Wenner schnell die richtige fanden, 
die das nötige Rüstzeug mitbringt, diesen Kurs weiter zu ver-
folgen.
Im Einwohnermeldeamt verstärkt Herr Heinze seit Anfang des 
Monats unser Team. Gleiches gilt für Frau Atzler seit Mitte Ja-
nuar im Standesamt. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, 
die vakante Stelle im Bauamt zu besetzen. Hier trifft uns der 
Fachkräftemangel mit voller Wucht.
Noch vor dem Ende des Schuljahres hatten die Schüler der 
Grundschule Deutzen Gelegenheit, ihre ehemalige Hausmeis-
terin, Frau Schieferdecker in den wohlverdienten Ruhestand zu 
verabschieden. Das kleine Programm, das die Kinder einstu-
dierten, sorgte trotz des eigentlich freudigen Anlasses für ein 
paar Tränen der Rührung bei ihr.
Aus gesundheitlichen Gründen verabschiedeten wir im Mai An-
dreas Bodenlos aus dem Gemeinderat. Seit 2009 honorierten 
ihm die Wähler sein Engagement im Verein Neue Helene und 
damit verbunden bei der Organisation des Ortslebens in Groß-
zössen. Von Beginn seiner Tätigkeit als Gemeinderat für die 
CDU-Fraktion konnte er sich bei den Wahlen fast immer über 
die besten Einzelstimmenergebnisse freuen. Wir wünschen ihm 
für die Zukunft nur das Beste.
Für ihn rückte Matthias Reding aus Neukieritzsch auf der CDU-
Liste in den Gemeinderat nach.
Ansonsten war das Jahr 2023 ein Jahr der Jubiläen:
Im August feierte die Firma ARE in Deutzen ihr zehnjähriges 
Bestehen. ARE steht für Altlastensanierung, Revitalisierung 
und Entsorgung. Der Betrieb ist europäischer Marktführer im 
Bereich der thermischen Bodenbehandlung und kann mit der 
Betriebszeit des Vorgängerunternehmens auf eine Erfahrung 
von 30 Jahren in diesem Metier verweisen.
Seit 25 Jahren haben wir in Neukieritzsch eine richtige Kirche. 
Das Jubiläum dazu wurde im September gefeiert. Sie trägt den 
Namen Katharina von Bora, einer Tochter unserer Gemeinde, 
der Ehefrau des Reformators Martin Luther. Erwähnen muss 
ich hier, dass der Anstoß für die Errichtung des ersten Kirchen-
neubaus in den neunziger Jahren in Ostdeutschland von mei-
nem Amtsvorgänger Lutz Briegel kam.
70 Jahre des Bestehens feierte der Kleingartenverein Untern 
Linden in Neukieritzsch. Mit einem engagierten Vorstand und 
fleißigen Mitgliedern kann sich der Verein über ein reges Ver-
einsleben, einen geringen Leerstand und eine wirklich schmu-
cke Anlage freuen.
Stolze 140 Jahre kann seit letztem Jahr der Kegelverein Neun-
töter Saxonia aus Lobstädt vorweisen. Der aktenkundig ver-
mutlich älteste, noch aktive Kegelverein Deutschlands erfreut 
sich bester Vitalität. Das Datum war sogar einem Reporterteam 
des MDR einen Besuch zur Jubiläumsfeier wert.
Nicht ansässig, aber auf dem Gemeindegebiet tätig, ist der 
Naturförderverein Ökologische Station Borna Birkenhain. Kurz 
einfach Ökostation genannt, feierte der Verein sein 30. Jubilä-
um. Die Gemeinde Neukieritzsch ist Vereinsmitglied. Auf dem 
Gebiet der Landschaftspflege und der Umweltbildung leistet 
die Ökostation eine herausragende Arbeit in der Region, in der 
Gemeinde hauptsächlich an den Lobstädter Lachen. Im Teil 
über die Forelle in Kieritzsch habe ich den Beitrag der Ökosta-
tion ja bereits erwähnt.
Als Zeichen dafür, dass der Strukturwandel in greifbare Nähe 
rückt, gab es zahlreiche Termine, die sich mit der Planung un-
serer künftigen Welt beschäftigten:
Der Masterplan für die Energielandschaft Grüne Pleiße, der 
bereits 2022 begonnen wurde, ist zwischenzeitlich fertig. Das 
Team von LE Regio und der Stadtland GmbH um Frau Dr. Hey-
mann, Uwe Ferber und Constanze Weiß brachten mit einer fas-
zinierenden Schlagzahl an Veranstaltungen die verschiedens-
ten Akteure in den Bereichen Wasser, Tourismus und Energie 
zusammen. Bürgerbeteiligung war ausdrücklich erwünscht und 
das Angebot wurde rege genutzt. Obwohl das Plangebiet nur 
die Städte Böhlen, Rötha und unsere Gemeinde umfasst, fand 
das Projekt auch Interesse bei unseren Nachbarn vor allem in 
Regis-Breitingen. Die Pilotprojekte in unserer Gemeinde Ener-

Kieritzsch durch. Seine Stellvertreter wurden die Kameraden 
Sebastian Kertzscher aus Kahnsdorf und Stefan Bruckmann 
aus Großzössen. Der gewählten Gemeindewehrleitung wün-
sche ich viel Erfolg und gutes Geschick in ihrem verantwor-
tungsvollen Amt. Maik Stelzner sei für seine bis dahin geleistete 
Arbeit gedankt. Ich freue mich sehr, dass er für das Amt des 
Ortswehrleiters in Lobstädt zu Verfügung stand, zu dem er im 
November gewählt wurde.
Von der Einsatzbereitschaft und der Leistungsfähigkeit unserer 
Feuerwehren konnte ich mich im Laufe des vergangenen Jah-
res bei verschiedenen Gelegenheiten selbst überzeugen:
Im März bei einer großen Übung im Kraftwerk Lippendorf. Hier 
wurde das Zusammenwirken der Freiwilligen Feuerwehren 
aus dem Einzugsgebiet des Kraftwerks, der MIBRAG und der 
Werksfeuerwehr Böhlen-Lippendorf bei der Personenrettung 
im Havariefall geprobt. Die Eigenheiten an den Örtlichkeiten im 
Betrieb machen Einsätze dort zu besonderen Herausforderun-
gen. Eindrucksvoll war dabei die Zahl der Einsatzkräfte und –
technik, die sehr gut miteinander koordiniert wurden.
Am Vormittag des 8. Mai wurde es dann ernst. Bei einem Brand 
in einem Wohnhaus in der Alten Poststraße, in der sich auch 
unsere Geschichtswerkstatt befindet, war es nötig, eine Ju-
gendliche aus dem brennenden Haus zu retten. Sie wurde mit 
Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung anschließend ins Kran-
kenhaus gebracht. Der Brand konnte relativ schnell unter Kont-
rolle gebracht werden, aber der Schaden war empfindlich. Wo-
chenlang konnten die Wohnungen nicht genutzt werden, weil 
die Versorgungsleitungen durch das Feuer stark beschädigt 
waren. So war es auch Aufgabe der Gemeinde zumindest für 
zwei Familien eine Ersatzunterkunft bereit zu stellen.
Mindestens genau so spektakulär war der Einsatz, der im 
September wegen der Entschärfung von zwei Bomben aus 
dem Zweiten Weltkrieg im Vorfeld des Tagebaus Schleenhain 
notwendig wurde. Der Gefahrenkreis reichte bis in die Ortsla-
ge Lippendorf. Deshalb machte sich neben der Sperrung der 
Staatstraße S 71 auch die Evakuierung des Ortsteils mit ca. 130 
Einwohnern erforderlich, die hauptsächlich in den Händen der 
Feuerwehr lag. Das Gerätehaus Neukieritzsch diente zudem als 
Lagezentrum. Weil der Einsatz, der unter Federführung unseres 
Hauptamtsleiters Andreas Gohr wochenlang vorher vorbereitet 
wurde, an einem Vormittag in der Woche stattfand, waren die 
meisten Lippendorfer auf Arbeit, in der Schule, im Kindergarten 
oder bei Angehörigen untergekommen. Einige wenige nutzten 
die Gelegenheit Unterkunft in der Parkarena zu nehmen.
Ein Einsatz, der vielleicht kaum wahrgenommen wurde, aber 
die Umstände des Dienstes in einer Freiwilligen Feuerwehr 
deutlich macht, fand in der Nacht des Heiligen Abend zum  
1. Weihnachtsfeiertag statt. Die Feuerwehren aus Großzössen 
und Kahnsdorf wurden wegen des hohen Wasserstands an der 
Wyhra im Bereich der Ortslage Großzössen alarmiert. Genau in 
der Zeit, in der wir es uns nach Bescherung und Kartoffelsalat 
in Familie gemütlich machen, rückten die Kameraden aus, um 
in der dunklen Kälte, den Zustand der Deiche zu kontrollieren. 
Eine akute Gefahr war trotz des außergewöhnlichen Wasser-
stands Gott sei Dank nicht gegeben. Dennoch sollte man Zeit 
und Umstände eines solchen Einsatzes für die Kameraden ein-
mal versuchen nachzuvollziehen.
Abgesehen von diesen Einsätzen machen die Kameraden viele 
tolle Events möglich: die Brauchtumsfeuer Anfang Januar, Mai-
baumsetzen, Tage der offenen Tür, bei denen die Technik zu 
bestaunen ist, das legendäre Parkfest in Kahnsdorf, Halloween 
in Neukieritzsch, Weihnachtsbaumschmücken in Lobstädt, 
Weihnachtsmarkt in Kieritzsch und Kahnsdorf. Wenn ich hier 
was vergessen habe, bitte ich um Entschuldigung! All das ist 
das Ergebnis eines tollen Engagements, für das jeder Dank zu 
wenig ist!
Auch die Personalveränderungen in der Gemeinde haben gro-
ßes Interesse hervorgerufen: Sorge bereitete mir zunächst der 
Wunsch unserer Kämmerin Kathrin Herwig, sich beruflich zu 
verändern. Sie war in der Vergangenheit immer Garant für so-
lide Gemeindefinanzen, auch in Zeiten klammer Kassen. Froh 
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stimmen können. Die Gemeinde Neukieritzsch erkennt so, mit 
Gemeinderat und Verwaltung das Recht der Bürger auf Bür-
gerentscheid in vollem Umfang an. Die Prüfung der Bürgerbe-
gehren war eine besondere Herausforderung für unsere kleine 
Gemeindeverwaltung.
Dennoch werden die Diskussionen um die Vorhaben selbst und 
um die Ausgestaltung der Bürgerentscheide von den Initiatoren 
mit ungewohnter und wie ich finde mit unbegründeter Schärfe 
geführt. Ich bedauere das sehr und betrachte die Entwicklung 
mit Sorge, wenn einseitig der Respekt aufgekündigt wird.
Für die Bürgerentscheide, die Kommunal- und Europawahlen 
am 9. Juni und die Landtagswahlen am 1. September wünsche 
ich mir einen respektvollen Diskurs. Das heißt, dass die Kon-
kurrenten ihrem Gegenüber den Respekt erweisen, den sie für 
sich selbst von anderen einfordern. Kritik und kontroverse Mei-
nungen sollen ausdrücklich zur Sprache kommen. Sie sollen 
zum Nachdenken anregen und bestenfalls für eine Lösung sor-
gen, die allen weitgehend gerecht wird. Menschenverachtende 
und hasserfüllte Botschaften sind weder Kritik noch Meinung. 
Sie zerstören das Miteinander das unsere Gesellschaft, unsere 
Gemeinschaft nicht nur in unserer kleinen Welt in Neukieritzsch 
ausmacht.
Aber wir wollen doch weiterhin die vielen kleinen Dinge, die ich 
eingangs erwähnt habe weiterhin gemeinsam gestalten und 
genießen. Wenn wir auch manchmal in verschiedenen Welten 
leben, wir haben nur diese eine.
Am Ende des Songs der Dire Straits, aus dem ich zu Beginn 
meiner Rede zitiert habe heißt es:
„We are fools to make war on our brothers in arms“.
Wir sind Narren wenn wir Krieg führen, gegen unsere Brüder.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Glückauf!

Ihr Bürgermeister Thomas Meckel

Sie entscheiden mit
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neukieritzsch,
am 25. Februar sind Sie aufgerufen, im Rahmen mehrerer Bür-
gerentscheide über den Bestand von vier Gemeinderatsbe-
schlüssen aus dem vergangenen Jahr abzustimmen.
Bei diesen Beschlüssen handelt es sich um wegweisende Ent-
scheidungen für die Zukunft der Gemeinde Neukieritzsch. Da-
mit beabsichtigt der Gemeinderat, die stabile Entwicklung der 
Energiegemeinde Neukieritzsch auch nach dem Kohleausstieg 
im Jahr 2035 fortzuführen.
Wie Sie wissen hat Neukieritzsch bisher als Standort von Berg-
bau-, Chemie- und Energieunternehmen davon profitiert, dass 
von dort Gewerbesteuern in die Gemeindekasse fließen. Die 
Menschen die dort in Arbeit stehen, werden nach Industrie-
tarif fair entlohnt, womit für sie auch persönlicher Wohlstand 
gewährleistet ist.
Ab dem Jahr 2035 wird das Kraftwerk Lippendorf vom Netz 
genommen. Der Tagebau Schleenhain wird in die Phase der 
Rekultivierung übergehen. Beide stehen deshalb der Gemeinde 
als Steuerzahler und Arbeitgeber nicht mehr im bisherigen Maß 
zur Verfügung.
Wenn sich in dieser Situation Investoren finden, die in unserer 
Gemeinde mit ihren Vorhaben die gute wirtschaftliche Entwick-
lung fortsetzen lassen, ist das eine große Chance, die wir nicht 
vergeben sollten. Hier bieten sich neue Möglichkeiten, Steuern 
für die Gemeinde zu erschließen. Über einhundert neue Ar-
beitsplätze in einem Rechenzentrum stehen für die Menschen 
der Region ebenfalls in Aussicht.
Ich bin mir sicher, dass Einschnitte in Natur und Umwelt, die 
es auch unbestritten geben wird, mit Bürgerbeteiligung und 
strengen Umweltgesetzen geringgehalten und ausgeglichen 
werden können. Emissionen, wie wir sie von der Industrie bis 
in die neunziger Jahre kannten, sind heute nicht mehr denkbar.
Wir als Gemeindeverwaltung und Gemeinderat wollen der Ge-
meinde weiterhin die Möglichkeit erhalten, Investitionen die 
zum Wohl der Bürger geboten sind, zu verwirklichen. Aus die-

giepark Witznitz und Kulturpark Deutzen werden nun mit wei-
teren Projekten u.a. an der Ökokirche Deutzen und dem Ritter-
gutspark Kahnsdorf erweitert.
Die Vorstellung der Endfassung fand am 08. Dezember im Kul-
turhaus Böhlen im Beisein von Staatsminister Thomas Schmidt 
statt. Die Übergabe erfolgte letzte Woche im Rahmen des Neu-
jahrsempfangs der Stadt Rötha. Der Masterplan erschließt uns 
hoffentlich weitere Fördermöglichkeiten für die Realisierung der 
einzelnen Projekte.
Auch bei der Erstellung des Masterplans zum Tagebau Schleen-
hain wurde zur Bürgerbeteiligung aufgerufen. Der Masterplan 
soll die Entwicklung der neuen Seenlandschaft beschreiben, 
die die Region um den Tagebau nach dem Ende der Kohleför-
derung nehmen soll. Es handelt sich sozusagen um den An-
schluss des Abschlussbetriebsplans für Schleenhain.
Ebenfalls mit der Region um den Tagebau Schleenhain be-
schäftigt sich ein Modellvorhaben des Landkreises. Das Vor-
haben Gestaltung Resilienter Infrastrukturen soll Region und 
deren Verwaltung fitmachen für die Herausforderungen die auf 
sie in Struktur- und Klimawandel zukommen. Wasserverfügbar-
keit, Gestaltung des Wohnumfelds und Fachkräftemangel sol-
len hier betrachtet und entsprechende Lösungswege in diesem 
Spannungsfeld erarbeitet werden.
All das wird von der Kommunalen Wärmeplanung abgerundet, 
die wir gemeinsam mit den Nachbarkommunen auf den Weg 
bringen wollen. Die Stadt Böhlen hat hier den interkommunalen 
Förderantrag gestellt, der auch positiv beschieden wurde.
Große Aufmerksamkeit nicht nur in unserer Bürgerschaft er-
hielten die in Aussicht stehenden Großinvestitionen der Wirt-
schaftsunternehmen auf unserem Gemeindegebiet. Hier han-
delt es sich ausschließlich um Projekte, die die wirtschaftliche 
Entwicklung der Energiegemeinde Neukieritzsch in Zukunft vo-
ranbringen können. Mit Anlagen für moderne klimafreundliche 
Energieerzeugung besteht die Chance, dass weiterhin Gewer-
besteuern für die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in 
die Gemeindekasse fließen. Ein zweiter Effekt dieser Vorhaben 
ist der Erhalt von Industriearbeitsplätzen in unserer Region. 
Das ist besonders wichtig, da uns nach dem Ausstieg aus der 
Kohleverstromung 2035 Tagebau und Kraftwerk nicht mehr in 
dem Maß wie bisher als Steuerzahler und Arbeitgeber zur Ver-
fügung stehen.
Am Standort in Lippendorf plant die LEAG ein modernes Gas-
kraftwerk, das in der Perspektive auch mit Wasserstoff betrie-
ben werden kann. Mit einer Leistung von ca. 870 MW ist es in 
der Lage es etwas weniger, als die Hälfte des heutigen Koh-
lekraftwerks zu produzieren. Die Experten der LEAG standen 
in zwei Infoveranstaltungen im Ortschaftsrat den Lippendor-
fern und Kieritzschern Rede und Antwort. Im Ergebnis dessen 
wurden im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planungs-
unterlagen aus der Bürgerschaft mehrere Einwendungen ein-
gereicht. Das ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ge-
setzlich vorgesehenes Mittel der Bürgerbeteiligung.
Weitere Vorhaben sind der „GreenPowerPark“ am Standort 
der ehemaligen Brikettfabrik Großzössen und der Energiepark 
Kleinzössen. Mit dem „GreenPowerPark“ könnte ein hoch-
modernes Rechenzentrum mit Batteriespeicher und Wasser-
stoffproduktion entstehen, für die Energieversorgung dieses 
Betriebs, eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage am Südufer des 
Hainer Sees. Ca. 120 Arbeitsplätze stehen hier in Aussicht. Das 
Areal der Brikettfabrik Großzössen war bis in die 90 er Jahre mit 
einem Industriebetrieb bebaut. Nach dessen Abriss verfolgte 
die Gemeinde in ihrer Flächenplanung auch weiterhin in Teilen 
eine gewerbliche Nutzung.
Auch zu diesen Vorhaben erfolgten mehrere Bürgerinformati-
onsveranstaltungen in Großzössen und Lobstädt. Dort wurden 
die Vorhaben jedes Mal sehr kontrovers diskutiert. Im Ergeb-
nis dessen wurden sieben Bürgerbegehen gegen die entspre-
chenden Gemeinderatsbeschlüsse angemeldet, fünf davon 
eingereicht und vier per Beschluss als zulässig im Gemeinderat 
angenommen. Am 25. Februar werden die Wählerinnen und 
Wähler in der Gemeinde über den Bestand der Beschlüsse ab-
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Stellenausschreibung
In der Gemeinde Neukieritzsch ist ab dem 01.06.2024 eine 
Stelle als

Reiniger/in (m/w/d)

für gemeindeeigene Einrichtungen

in Teilzeit mit 25 Wochenstunden zu besetzen.
Ihr Profil:
Idealerweise haben Sie erste Erfahrungen in der Unterhalts-
reinigung und im Umgang mit industriellen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln.
Sie sind in Punkto Sauberkeit und Ordnung sehr genau und 
besitzen ein hohes Hygienebewusstsein.
Sie arbeiten selbstständig, aber auch gerne im Team.
Sie sind freundlich, zuverlässig und flexibel.
Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Ihre Aufgaben:
• die Reinigung von Büroräumen
• die Reinigung von Klassenzimmern
• die Reinigung unterschiedlicher Bodenbeläge in Fluren, 

Gängen und auf Treppen
• Glas- und Spiegelflächenreinigung
• die Reinigung von Sanitäranlagen
• allgemeine Reinigungsarbeiten von Oberflächen
• Auffüllen von Verbrauchsgütern
Die Reinigungsarbeiten erfolgen sowohl manuell als auch 
zum Teil maschinell.
Eine Erweiterung beziehungsweise Änderung des Aufga-
bengebietes bleibt vorbehalten.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit einem un-
befristeten Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst.
Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 2 TVöD mit den 
Zusatzversorgungen des öffentlichen Dienstes und leis-
tungsbezogenen Zulagen.
Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Füh-
rungszeugnis und ggfls. Nachweis Schwerbehinderung) 
richten Sie bitte bis zum 22.03.2024 an

Gemeinde Neukieritzsch
Hauptamt
Schulplatz 3
04575 Neukieritzsch
oder an
k.gerstner@neukieritzsch.de

Schwerbehinderte Menschen werden ausdrücklich aufge-
fordert, sich zu bewerben.
Menschen mit Migrationshintergrund sind ebenfalls will-
kommen.
Zum Eingang der Bewerbungen erfolgt keine schriftliche 
Bestätigung.
Die Rücksendung der Unterlagen erfolgt nur, wenn ein aus-
reichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Mit der 
Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie die 
Einwilligung
entsprechend § 6 Abs. 1 DS-GVO (Datenschutzgrundver-
ordnung) zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum 
Zwecke der Verwendung für das Auswahlverfahren zur aus-
geschriebenen Stelle. Einer Weitergabe der Daten an die 
Beteiligten des Auswahlverfahrens haben Sie damit zuge-
stimmt.
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Daten 
nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht.

sem Grund haben wird uns entschlossen, diese Investitionen 
möglich zu machen.
In zahlreichen Gesprächen werden immer wieder Wünsche an 
uns gerichtet, entsprechend tätig zu werden. Sei es der Aus-
bau der Gemeindestraßen, die Verbesserung der Trainingsbe-
dingungen in und an unseren Sportstätten, Verschönerungen 
und Erhalt der Grünanlagen und vieles mehr. Letztlich ist auch 
der Bau einer Oberschule in Deutzen bedeutend davon abhän-
gig, wie sich das Steueraufkommen in der Gemeinde in Zukunft 
gestaltet.
Und auch das Signal, das wir an weitere Investoren mit der 
Entscheidung am 25. Februar senden, sollte nicht vergessen 
werden.
Jeder ist frei, sich am 25. Februar für oder gegen die Aufhebung 
der Gemeinderatsbeschlüsse zu entscheiden. Ich möchte Sie 
aber bitten, sich vor Ihrer Entscheidung umfassend zu infor-
mieren. Machen Sie sich ein eigenes Bild von den Vorhaben, 
von den Vor- und Nachteilen der Investitionen, aber auch Ihrer 
Entscheidung dazu.
Wenn Sie möchten, dass die Beschlüsse des Gemeinde-
rates aufgehoben und die Investitionen verhindert werden 
sollen, stimmen Sie mit „Ja“.
Wenn Sie möchten, dass die Beschlüsse des Gemeindera-
tes nicht aufgehoben werden und die neue Wirtschaftsan-
siedlung möglich wird, dann stimmen Sie am 25. Februar 
mit „Nein“.
Entscheiden Sie bitte verantwortungsbewusst, denn es geht 
um unsere Gemeinde!

Ihr Bürgermeister
Thomas Meckel

Fundsachen

Nr. d.
Fundver-
zeichn.

Beschreibung des 
Fundgegenstandes

Tag d.  
Ablieferung

Meldefrist 
Ende

01/24 28-er H.-Rad Marke 
„DYNYMICS“

04.01.2024 04.07.2024

02/24 28-er D.-Rad, Marke 
„Aero“

09.01.2024 
09.07.2024

03/24 26-er D.-Rad, Marke 
„Triumpf“

09.01.2024 09.07.2024

04/24 kleine Mädchengeld-
börse

Dezember 23 Juni 2024

05/24 Schlüsselbund m. 3 
Schlüsseln (mit Band)

09.01.2024 09.07.2024

06/24 26-er D.-Rad, Marke 
„Atlas“

16.01.2024 16.07.2024

07/24 Karton mit Bekleidung 25.01.2024 25.07.2024
08/24 Stirnband 29.01.2024 29.07.2024
09/24 28-er H.-Rad, Marke 

„Serious“
29.01.2024 29.07.2024

Der Eigentümer wird aufgefordert, seine Rechte binnen der in 
der letzten Spalte angegebenen Meldefrist bei der unterzeich-
neten Behörde geltend zu machen. Nach Ablauf der Meldefris-
ten wird über das Fundstück anderweitig verfügt.

Andrea Ott
Fundbüro

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 22. März 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Freitag, der 8. März 2024

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 13. März 2024, 9.00 Uhr
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Bekanntmachung des AZV „Espenhain“

Werte Bürgerinnen, werte Bürger,
im Auftrag des Abwasserzweckverbandes „Espenhain“ 
wird im März/April 2024 in den Schmutzwasserkanälen eine 
Schadnagerbekämpfung durchgeführt.
Die Köder werden in den Kontrollschächten der Schmutz-
wasserkanäle ausgelegt.
Wir bitten um Beachtung.

gez. Lindstedt
Geschäftsführer des AZV „Espenhain“

Der AZV „Espenhain“ informiert:

Seit über 2 Jahren schlagen sich beim Bau, Betrieb und der Un-
terhaltung unserer abwassertechnischen Anlagen die erheblich 
gestiegenen Preise für Energie, Rohstoffe und Zinsen nieder. 
Insbesondere die Preise für Kanalbaustoffe, elektrotechnische 
Bauteile und Abwasserpumpen haben bislang unbekannte 
Höhen erreicht. Die Entwicklung führte dazu, dass jegliche fi-
nanziellen Spielräume der seit 2016 bestehenden weitgehen-
den Gebührenkonstanz aufgebraucht waren. Die Verbandsver-
sammlung sah sich deshalb veranlasst, die zuletzt im Jahr 2021 
aufgestellte und 2022 beschlossene Gebührenkalkulation fort-
zuschreiben, um insbesondere im Bereich der Vollentsorgung 
(volle Gebühr) nicht in eine defizitäre Situation zu geraten. Zum 
01.01.2024 ändern sich die Abwassergebühren daher wie folgt:

Gebührenart: Gebühr bis-
her:

2024 - 2026

volle Gebühr,
Kanal mit Klärwerksanschluss

3,96 €/m³ 4,43 €/m³

verminderte Gebühr,
Ortskanalanschluss

1,98 €/m³ 1,24 €/m³

Niederschlagswasser 0,92 €/m² 0,86 €/m²
sonstiges Wasser 1,88 €/m³ 2,03 €/m³
Fäkalschlammentsorgung aus
KKA und abfl. Gruben

44,28 €/m³ 46,06 €/m³

Grubenüberwachung mech.
KKA und abfl. Gruben

17,86 €/
Stück

14,89 €/Stück

Grubenüberwachung biol. KKA 20,72 €/
Stück

18,18 €/Stück

Die historische Entwicklung der einzelnen Gebührenarten kann 
auf unserer Homepage unter „Info/Gebühren“ ebenso einge-
sehen werden, wie unsere jeweils aktuell gültigen Satzungen 
in Form durchgeschriebener Lesefassungen und das verband-
seigene Amtsblatt. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass 
unter der Rubrik „Onlineverfahren“ im Dialogsystem eine Viel-
zahl von antragsgebundenen und meldepflichtigen Vorgängen 
bequem am Handy oder Computer erledigt werden können, 
wobei das System von uns ständig weiter ausgebaut wird.

Borna, 15.01.2024

Lindstedt
Geschäftsführer

Landratsamt Landkreis Leipzig
Vermessungsamt Sachgebiet Ländliche Neu-
ordnung

Flurbereinigung: Witznitz
Städte/ 
Gemeinden:

Borna, Rötha, Böhlen, Lobstädt, Neu-
kieritzsch

Aktenzeichen: 10163-846.127-290161 (LE/LN13)

Beschluss zur 3. Änderung  
des Verfahrensgebietes Witznitz
I. Anordnung der Änderung des Verfahrensgebietes
1. Flurbereinigungsgebiet
Das mit Neuordnungsbeschluss des Staatlichen Amtes für 
Ländliche Neuordnung Wurzen vom 05. Dezember 2001  
(Aktenzeichen: BL/2-8461.25-LE/LN 13) festgestellte und 
mit Beschlüssen zur Änderung des Verfahrensgebietes vom  
21. Dezember 2021 und 26. Mai 2023 (jeweiliges Aktenzeichen: 
10163-846.127-290161 [LE/LN13]) geänderte Verfahrensgebiet 
wird gemäß § 8 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) erneut 
geändert.

Grobe
Sachgebietsleiter Ländliche Neuordnung

Ihre Meinung ist gefragt!

Unterstützen Sie uns bei der Befragung zur 
Versorgungssituation im Südraum Leipzig 
und alternativen Konzepten im 
Lebensmitteleinzelhandel.

https://opinion.cnscp.de/index.php/744941

Die Befragung ist freiwillig und anonym. 
Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

Emissionswerte der Bodensanierungsanlage 
Deutzen vom Monat Dezember 2023 kumu-
lativ aufgerechnet
Tabelle der monatlich kumulativ erfassten Emissionswerte 
der BSA Deutzen im Jahr 2023
Abgas- 
komponenten

Dimen- 
sion

Tagesmittel- 
grenzwert

Gefahrene 
Parame-
ter bis 
31.12.2023

NO2 mg/Nm³ 150 95.20
SO2 mg/Nm³ 25 5.40
CO mg/Nm³ 50 0.195
CnHm mg/Nm³ 5 3.81
HCl mg/Nm³ 5 0.00076
Staub mg/Nm³ 5 1.06
Hg µg/Nm³ 30 0.54
Weitere Betriebsparameter können, wie bereits bekannt, live 
auf dem PC-Bildschirm in der Bodeneingangskontrolle ange-
sehen werden.

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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GEMEINDEINFORMATIONEN

Der Fehlerteufel hat sich im Veranstaltungsplan eingeschlichen!
Der Angelverein Großzössen führt das Kinderangeln am Roten Meer nicht wie angegeben am 16.04.24 durch, sondern am 
16.06.24 von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung!

Stiftungsprojekte zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters 2024
Am 28. Januar um 10.00 Uhr füllten die interessierten Bürger 
den Festsaal in der Gemeindeverwaltung in Neukieritzsch bis 
auf den letzten Platz. Die Veranstaltung wurde zünftig vom Mu-
sikverein Neukieritzsch-Regis eröffnet. Der Leiter des Orches-
ters, Herr Matthias Büttner, begrüßte die Bürger und Gäste und 
übernahm souverän die Moderation.
Im ersten Teil gab der Bürgermeister Thomas Meckel in seiner 
Festrede einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des 
Jahres 2023, um dann auf die im Jahr 2024 zu erwartenden 
Themen und insbesondere auf die Bedeutung der Bürgerent-
scheide und deren Auswirkung für den Bestand und die Ent-
wicklung Neukieritzschs hinzuweisen.

Ansprache des Bürgermeisters Thomas Meckel 
Fotos: Kerstin Zippel

Im zweiten Teil der Veranstaltung erfolgte die Übergabe der Zu-
wendungen der Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ 
an die in diesem Jahr begünstigten Vereine durch die Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes Thomas Meckel, Halina Wenner und 
Claus Bruncke.
Fünf Vereine aus Neukieritzsch hatten sich mit Anträgen zu 
Förderprojekten um Unterstützung beworben. Die momentan 
günstige finanzielle Situation der Stiftung erlaubte es, alle An-
tragsteller mit Geldzuwendungen zu bedenken.
Das Spektrum der Wünsche der unterstützten Vereine reich-
te von Ausrüstungen für kulturelle Veranstaltungen in Deutzen, 

Kostüme für den Karnevalsverein Neukieritzsch, digitale Medi-
en für den TSV 1863 Lobstädt über mobile Sanitäreinrichtung 
der freiwilligen Feuerwehr Kahnsdorf bis zu einem Musikinstru-
ment für den Musikverein Neukieritzsch-Regis. Die Unterstüt-
zung beträgt in Summe 14492,87 €.

Übergabe des Förderschecks an den Musikverein Neukieritzsch-
Regis e. V.

Übergabe des Förderschecks an den Förderverein der FF Kahns-
dorf

Übergabe des Förderschecks an Gemeinsam für Deutzen e. V.
Übergabe des Förderschecks an den Neukieritzscher Karnevals-
club e. V.
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Auftritt des Neukieritzscher Karnevalsclubs

Auftritt des Neukieritzscher Karnevalsclubs

Übergabe des Förderschecks an den TSV 1863 Lobstädt e. V.

Die Finanzierung von Projekten für Vereine in Neukieritzsch ist 
ein freudiges Ereignis. Deshalb wurde die Scheckübergabe 
auch musikalisch vom Orchester und vom Gemischten Chor 
begleitet. Vor der ersten Zuwendungsausgabe spielte der Mu-
sikverein die Musikstücke „Europa“ und „Goody Goody“.
Zur Übergabe des zweiten Förderprojekts erklang – mit großem 
Beifall des Publikums bedacht und gesungen von Bernd Wies-
ner - das Couplet „Wenn ich einmal reich wär“ aus dem Mu-
sical „Anatevka“. Zwischen den Übergaben der weiteren drei 
Zuwendungsbescheide verstand es der Gemischte Chor sehr 
gut, mit vier besinnlichen Liedern den musikalischen Bogen zu 
Themen der heutigen Zeit zu spannen.

Auftritt des Neukieritzscher Karne-
valsclubs

Damit konnte das Motto 
des Neujahrsempfangs 
„Ohne Musik wäre das Le-
ben ein Irrtum.“ durch bei-
de Musikvereine hörbar ge-
macht werden.
Die schwungvollen Tanz-
vorführungen der Tanzmäd-
chen des Karnevalclubs 
waren der musikalisch-
optische Abschluss einer 
gelungenen Matinee.

Auftritt Gemischer Chor Neukieritzsch e. V.

Musikverein Neukieritzsch-Regis e. V.

Solo Bernd Wiesner

Traditionell mit dem Singen des Steigerlieds durch alle Anwe-
senden und den anschließenden Gesprächen bei Sekt und 
Orangensaft endete der Neujahrsempfang 2024 des Neukie-
ritzscher Bürgermeisters Thomas Meckel.

Claus Bruncke
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Neukieritzscher Adventsfensterweg 2023
Die Adventszeit ist die Vorfreude auf Weihnachten. Um diese 
Zeit noch zu verschönern, wurde im Dezember von einigen Fa-
milien zum vierten Mal in Folge ein Adventsfensterweg in Neu-
kieritzsch gestaltet. Die „Adventsfenster“ luden zu abendlichen 

Spaziergängen in der Vorweihnachtszeit ein, um die Kreationen 
zu bestaunen.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und danken allen Betei-
ligten!
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Angebote an freien Mietwohnungen
in Deutzen

bezugsfertig renoviert
Straße der Genossenschaft, Erdgeschoss mit Balkon
3-Raum-Wohnung, ca. 60 m²
Straße der Genossenschaft, Erdgeschoss
2-Raum-Wohnung, ca. 46 m²

in Großzössen

Witznitzer Straße
2-Raum-Wohnung, ca. 48 m²
Erdgeschoss und 2. OG - bezugsfertig
Weitere Wohnungen in unterschiedlichen Wohnungs-
größen auf Anfrage

Wir haben auch einige unrenovierte 2- und 3-Raum- 
Wohnungen im Angebot.
Sollten Sie Zeit und Lust haben Ihre Wohnung selbst 
nach Ihrem Geschmack gestalten zu wollen, bieten wir 
Ihnen dafür einen mietfreien Zeitraum und eine günsti-
gere Miete

Anfragen an Kommunale Wohnungs- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH Deutzen
04575 Neukieritzsch OT Deutzen, Tel.: 03433 / 20 80 28 oder
info@kowo-deutzen.de Ansprechpartner: Frau Juhlemann

Bauernregel für Februar
Sonnt sich die Katz im Februar,
muss sie im März zum Ofen gar.

Angebote an zzt. freien Mietwohnungen in 
Neukieritzsch
Neubau
Nordstr. 2, 2-Raum-Wohnung (ca. 46,99 m²) sofort
4.OG bezugsfertig mit EBK
Nordstr. 18, 2-Raum-Wohnung (ca. 46,99 m²) sofort
1.OG bezugsfertig / Dusche
Str. d. Einheit 43, 2-Raum-Wohnung (ca. 46,14 m²) sofort
4. OG bezugsfertig

Altbau
Bahnhofstraße 29, 3-Raum-Wohnung (ca. 58 m²) sofort
EG bezugsfertig
Hauptstraße 34 (Lippendorf) 1-Raum-Wohnung 
(ca. 34,23 m²) sofort
EG bezugsfertig
Str. d. Genossenschaft (Deutzen) 2-Raum-Wohnung 
(ca. 56 m²) sofort
DG

Anfragen an: 
HaWoGe Neukieritzsch
Frau Scheibe 04575 Neukieritzsch Tel. 034342/ 51913
oder 04575@hawoge-mbh.de

Die Ämter der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch sind telefonisch zu erreichen

Bürgermeister/Sekretariat, Herr Meckel/Frau Zippel 034342 80312 gemeindeverwaltung@neukieritzsch.de
Amtsleiter Hauptamt, Herr Gohr 034342 80314 a.gohr@neukieritzsch.de
Standesamt, Frau Schröder 034342 80323 k.schroeder@neukieritzsch.de
Standesamt, Frau Atzler 034342 80324 j.atzler@neukieritzsch.de
Personalamt, Frau Gerstner 034342 80330 k.gerstner@neukieritzsch.de
Einwohnermeldeamt, Frau Teichert 034342 80316 g.teichert@neukieritzsch.de
Einwohnermeldeamt, Herr Heinze 034342 80316 d.heinze@neukieritzsch.de
Ordnungsamt, Herr Jockisch 034342 80319 k.jockisch@neukieritzsch.de
Vollzugsbedienstete, Fundbüro, Frau Ott 034342 80332 a.ott@neukieritzsch.de
Amtsleiterin Kämmerei, Frau Wenner 034342 80328 h.wenner@neukieritzsch.de
Kasse, Rechnungslegung, Betriebskostenabrechnung,
Frau Ludwig

034342 80322 k.ludwig@neukieritzsch.de

Kasse, Hundesteuer, Haushalt, Frau Belke 034342 80320 a.belke@neukieritzsch.de
Gewerbesteuern, Mieten und Pachten, Frau Braumann 034342 80335 p.braumann@neukieritzsch.de
Grundsteuern und Liegenschaften, Frau Meinhold 034342 80321 g.meinhold@neukieritzsch.de
Amtsleiterin Bauamt, Frau May 034342 80327 s.may@neukieritzsch.de
Vermietung, Verpachtung, Herr Heidler 034342 80315 t.heidler@neukieritzsch.de
Tief- und Hochbau, Herr Köhler 034342 80329 t.koehler@neukieritzsch.de
Unterhaltung/Instandhaltung, Herr Pohlers 034342 80336 m.pohlers@neukieritzsch.de
Bauverwaltung, Frau Böer 034342 80325 t.boeer@neukieritzsch.de
Bauverwaltung, Herr Albrecht 034342 80340 ch.albrecht@neukieritzsch.de

Bürgermeistersprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Bürgermeisters findet am 
Donnerstag, den 14.03.2024, 16.00 Uhr in Großzössen, Bür-
gerhaus, Str. d. Friedens 3, statt.
Bei dringenden Angelegenheiten vereinbaren Sie bitte einen 
Termin unter 034342 80312.

Sprechzeiten des Polizeistandortes Neukieritzsch

Dienstag: 09.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 034342 689990, Fax: 03433 244106 - Polizeidienst-
stelle Borna
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NEUES VON DEN FEUERWEHREN

Gründung der Jugendfeuerwehr Kahnsdorf
20 Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern haben sich am 
02.02.2024 im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr 
Kahnsdorf zusammengefunden, um der Gründung der Jugend-
feuerwehr Kahnsdorf beizuwohnen.
Sebastian Kertzscher, Wehrleiter der Feuerwehr Kahnsdorf, be-
grüßet alle Anwesenden recht herzlich. Er heißt den stellvertre-
tenden Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch, Herrn Land-
graf, Willkommen.
Er selbst habe in einer Jugendfeuerwehr seinen Dienst für die 
Allgemeinheit begonnen und ist der Freiwilligen Feuerwehr nun 
schon seit fast 25 Jahren angehörig. Zunächst in seiner Heimat-
stadt Leipzig und nun hier in Kahnsdorf. Er sagte, dass es allen 
bewusst ist, dass die Kinder und Jugendlichen vermutlich später 
berufsbedingt wegziehen müssen, allerdings zeigt sich das die 
meisten Jugendfeuerwehr-/ Feuerwehrmitglieder dann auch in 
ihrem zukünftigen Wohnort der dort ansässigen Feuerwehrwehr 
beitreten. Auch wir haben in unserer Feuerwehr Kameraden, die 
aus anderen Regionen kommen und hier wieder in die Feuerwehr 
eingetreten sind. Es passiert auch, dass Jugendliche den Hei-
matort verlassen und nach einigen Jahren wieder kommen und 
erneut in die Feuerwehr eintreten. Die Nachwuchsgewinnung 
hier in Kahnsdorf wird damit für Jedermann ein Gewinn sein. 
Ohne das Engagement der freiwilligen Mitglieder würde es die 
Freiwillige Feuerwehr so nicht mehr geben. Da Sebastian Kertz-
scher auch seine Ehefrau über die Jugendfeuerwehr kennen und 
lieben gelernt hat, freut er sich, jetzt das Wort an Sandra Kertz-
scher (Jugendfeuerwehrwartin) abgeben zu dürfen.
Sandra Kertzscher zeigt sich, über die Anzahl der Anwesenden 
freudig erstaunt, begrüßt alle begeistert und erklärt was eine 
Jugendfeuerwehr ist. Die Jugendfeuerwehr ist die „kleine“ Feu-
erwehr. Sie dient der feuerwehrtechnischen Ausbildung und 
Nachwuchsgewinnung von zukünftigen aktiven Feuerwehrfrau-
en und -männern. Des Weiteren beinhaltet sie die Schulung von 
Sozialkompetenzen und fördert das Gemeinschaftsleben. Durch 
die Teilnahme an Jugendfeuerwehrwettkämpfen in und über den 
Landkreis hinaus wird das gegenseitige Verstehen und Miteinan-
der gefördert.
6 ehemalige Mitglieder der stillgelegten Jugendfeuerwehr Lob-
städt wurden die ersten 6 Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
Kahnsdorf und somit auch Gründungsmitglieder. Sandra Kertz-
scher freut sich über diese sofortige Zusage. Die anwesenden 
Kinder und Jugendlichen entscheiden anschließend selbststän-
dig über ihren zukünftigen Dienst aller zwei Wochen am Sams-
tagvormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr. Um der langen Weile in 
den Ferien entgegenzuwirken wird der Ausbildungsdienst auch 
darin weiter fortgeführt.
Die Kinder haben die Möglichkeit, 3- bis 4-mal zum Schnuppern 
an den Diensten teilzunehmen bevor sie endgültig der Jugend-
feuerwehr beitreten. Die Jugendfeuerwehrordnung und der erste 
Dienstplan für das komplette Jahr wurden verteilt. Darin finden 
sich nicht nur reine feuerwehrtechnische Themen sondern auch 
abwechslungsreiche Unternehmungen, wie Osterspaziergang 
oder eine Wanderung um die Gemeinschaft zu fördern. Die Kin-
der und Jugendlichen werden natürlich Schritt für Schritt auch 
mit Sicherheitskleidung ausgestattet.
Herr Landgraf zeigt sich sehr begeistert. Er freut sich über die 
zahlreichen Interessierten an diesem Abend. Im Namen der Ge-
meinde Neukieritzsch und des Bürgermeisters Thomas Meckel 
übergibt er gerne das erste Startkapital für die Jugendfeuer-
wehr und betonte, dass Herr Meckel auch aus seiner privaten 
Geldbörse etwas dazu gesteuert hat. Er wünscht allen viel Spaß 
und Freude an der Ausbildung. Er verspricht, dass es wirklich in- 
teressant und technisch wird. Er ist sich sicher, dass alle jeder-
zeit mit solch einer freudigen Jugendfeuerwehrwartin wie Sand-
ra Kertzscher Begeisterung erfahren werden.
Im Anschluss der ersten verteilten Aufnahmeanträge, werden 
alle nach draußen gebeten, um mit einer Kleinigkeit zu Essen 
und zu Trinken auf die Gründung der Jugendfeuerwehr anzusto-

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Neukieritzsch

Dienstag:   09.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:   09.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Um Wartezeiten zu vermeiden, wird aber eine Terminverein-
barung empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass im Einwohnermeldeamt sowie 
im Standesamt generell an allen Tagen eine Terminver-
einbarung notwendig ist. Termins sind zu vereinbaren 
für das
• Standesamt  standesamt@neukieritzsch.de oder un-

ter 034342 80323
• Einwohnermeldeamt EMA@neukieritzsch.de oder 

unter 034342 80316

Schiedsstelle

Momentan findet keine Sprechstunde der Schiedsstelle 
statt.

Öffnungszeiten der Bibliothek im Gemeindeamt 
Neukieritzsch

Dienstag und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 17.00 Uhr

Tel.: 034342 803-18

Öffnungszeiten Bibliothek Deutzen, Am Markt

montags von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr 
donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03433 905276

Friedhofsverwaltung für die kommunalen 
Friedhöfe in Neukieritzsch und Deutzen

Mobile Friedhofsverwaltung Kramer
Bahnhofstr. 2 a
04564 Böhlen
Tel.: 0170 5421858

Bitte beachten Sie, dass die Friedhofsverwaltung für 
die Friedhöfe in Lippendorf, Kieritzsch, Großzössen 
und Lobstädt über die Telefonnummer des Pfarrbüros 
Neukieritzsch unter 034342-51360 erreichbar ist. Wei-
tere Informationen erhalten Sie in der Rubrik „Kirche-
nachrichten“.

Öffnungszeiten der Wäscherolle am Bahnhof

dienstags von 8.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr

Sparkassenbus im Ortsteil Deutzen

Der Sparkassenbus hält in der ungeraden Kalender- 
woche
donnerstags von 10.00 bis 10.15 Uhr Am Markt und Hart-
mannsdorfer Str./Ecke Steigerweg von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr.
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punkt im neuen Jahr zu genießen. Bei Bratwurst, Fleischkäse, 
Bier und Glühwein gab es gleichzeitig die Möglichkeit, seinem 
für ein paar Tage geliebten Weihnachtsbaum einen würdevollen 
Abgang zu gewähren.
Beim Feuer, das den gesamten Abend brannte und für eine 
knisternde Kulisse sorgte, gab es die Möglichkeit, sich aufzu-
wärmen und gleichzeitig mit Freunden auf das neue Jahr an-
zustoßen oder sich einfach über Neuigkeiten auszutauschen.
Unsere Jugendfeuerwehr verteilte den beliebten Knüppelku-
chen an kleine und große Gäste. Jeder konnte ihn selbstständig 
an den kleinen Feuerschalen zubereiten.
Während unsere Mitglieder mit dem Ausschenken von Glüh-
wein beschäftigt waren, legte unser DJ Holger passende Tanz-
musik auf. Dies trug deutlich zur Entspannung bei und förderte 
gleichzeitig die Wärmeentwicklung des Körpers.
Von Beginn an fanden unsere Fettbemmen reißenden Ab-
satz, bis sie letztendlich komplett aufgebraucht waren. Hiermit 
möchten wir uns herzlich bei unserer Kameradin „Heike“ für die 
Zubereitung des leckeren Brotaufstrichs bedanken.
Die Stunden vergingen wie im Flug und das lang ersehnte Neu-
jahrsfeuer neigte sich dem Ende zu. Nachdem der letzte Besu-
cher gegen Mitternacht abgereist war, begannen unsere Mitar-
beiter mit dem Aufräumen und Reinigen des Platzes.
Die gesamten Mitglieder des Feuerwehrvereins, der Feuerwehr 
sowie der Jugendfeuerwehr bedanken sich bei allen für Ihren 
Besuch. Wir blicken positiv auf das Fest zurück und freuen uns 
schon auf das nächste gemeinsame Fest mit Ihnen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die zum Gelingen 
beigetragen haben. Dazu zählen vor allem die Mitglieder des 
Vereins, die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr sowie unsere tatkräftige Jugendfeuerwehr, die uns 
bereits im Vorfeld in Neukieritzsch bei der Einsammlung von 
Weihnachtsbäumen unterstützt hat.
Nachträglich bedanken möchten wir uns bei DJ Holger, unse-
rer Kameradin Heike Klenner, der Gemeindeverwaltung/Bauhof 
und unserem treuen Unterstützer Herrn Karsten Jacob.

Feuerwehrverein Neukieritzsch e.V.
Öffentlichkeitsarbeit
M. Hartmann

Unterstützung zum Kreistag
Aufgrund der unklaren Besucherzahlen zur Kreistagssitzung 
am 17.01.24 in der „Parkarena Neukieritzsch“ wurden zusätz-
liche Parkmöglichkeiten auf der Kuhwiese im Freibad Neukie-
ritzsch geschaffen.
Da dieser Platz unbeleuchtet ist, bot sich für uns auf Anfrage 
der Gemeinde die Möglichkeit, unsere neuen LED-Strahler auf 
dem Tanklöschfahrzeug in der Praxis zu testen.

Wir sind sowohl mit der Leistung als auch mit der Ausleuchtung 
sehr zufrieden.
Danke für die Einsatzbereitschaft.

Ihre FF Neukieritzsch

ßen. Strahlend aussehende Kinder gehen dabei am Feuerwehr-
fahrzeug, den Einsatzsachen und den coolen Helmen der großen 
Feuerwehrleute vorbei.
Möchtest auch du zukünftig unsere Gemeinschaft unterstützen 
und anderen Helfen bist du jederzeit willkommen, ob als Jugend-
licher oder Erwachsener. Jeder wird gebraucht und kann jeder-
zeit quer einsteigen.
Jeden 2. Samstag ab den 10.2. ist Jugendfeuerwehrdienst bzw. 
jeden zweiten Dienstag ist Dienst für die aktive Feuerwehr am 
Gerätehaus Kahnsdorf. Traust du dir den aktiven Feuerwehr-
dienst nicht zu, so kannst du auch jederzeit die Feuerwehr über 
deine neue Mitgliedschaft beim Förderverein der Freiwilligen Feu-
erwehr Kahnsdorf e.V. unterstützen.
Viele Information, auch ausführliche zu Mitgliedschaften im Ver-
ein und/ oder der Feuerwehr haben wir auf unserer Homepage 
zusammengefasst:
www.ff-kahnsdorf.de

Dankeschön
Am 28.01.2024 waren die Feuerwehr 
Kahnsdorf und der Förderverein Frei-
willige Feuerwehr Kahnsdorf e. V. zum 
Neujahrsempfang der Gemeinde Neu-

kieritzsch geladen. Es waren jeweils zwei Vertreter von uns an-
wesend und es wurden die Zuwendungen der Stiftung Leben-
dige Gemeinde Neukieritzsch verteilt. Wir sind überwältigt und 
hatten nicht mit der Höhe dieser Zuwendung gerechnet. Wir 
wollen an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen 
und freuen uns sehr über die Unterstützung.

Neujahrsfeuer 2024
Traditionell lud der Feuerwehrverein Neukieritzsch e.V. am 
Samstag, den 13.01.2024, zum 15. Neujahrsfeuer ans Feuer-
wehrgerätehaus ein.
Ab 13:00 Uhr begannen die Vorbereitungen für das Fest. Tische 
und Bänke aufstellen, Zelt aufbauen und den Glühweinkocher 
sowie den Grill anheizen. Die Feuerschalen wurden aufgestellt, 
um die Weihnachtsbäume um fast pünktlich 16:00 Uhr anzu-
zünden.

Nach und nach trafen immer mehr Besucher auf dem Platz an 
der Feuerwehr ein, um den ersten nachbarschaftlichen Höhe-
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Einsatzübersicht der FF Neukieritzsch
Im Zeitraum vom 01.01. bis 31.01.24 wurde die FF Neukieritzsch zu gesamt 8 Einsätzen alarmiert.

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzort Kurzbericht

1 09.01.2024 16:54 B 176,
Zwischen Neukieritzsch
und Lobstädt

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen zwischen Lobstädt und 
Neukieritzsch. Glücklicherweise konnte die erste Meldung mit einge-
klemmten Personen nicht bestätigt werden.Unsere Aufgabe bestand 
darin, die Unfallstelle auszuleuchten, den Brandschutz sicherzustellen 
und das Batteriemanagement zu übernehmen. Diese Aufgaben wurden 
gemeinsam mit der FF Lobstädt erledigt. Die Patienten wurden vom 
Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

2 11.01.2024 10:43 Landwirtschaftliche Sozial-
versicherung,
Bahnhofstraße,
04575 Neukieritzsch

Durch einen Wasserrohrbruch wurde die automatische Brandmeldean-
lage ausgelöst.Die Strom- und Wasserzufuhr wurde unterbrochen, die 
Anlage zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben.

3 16.01.2024 21:26 Nordstraße,
04575 Neukieritzsch

Alarmierung zur Tragehilfe. Wir unterstützten das Personal des Ret-
tungsdienstes beim Transport des Patienten.

4 20.01.2024 12:34 Parkarena Neukieritzsch,
Badstraße,
04575 Neukieritzsch

Durch den Austritt von heißem Glykol und der damit verbundenen 
Dampfentwicklung lösten mehrere Melder der Brandmeldeanlage im 
Kellerbereich der Parkarena Neukieritzsch aus.Daraufhin wurden die 
Wehren Groitzsch, Lippendorf-Kieritzsch und Neukieritzsch alarmiert. 
Aufgrund der Geruchsentwicklung wurde das Gebäude komplett be-
lüftet.Die Einsatzstelle wurde anschließend den Betreibern übergeben 
und wir konnten zum Gerätehaus zurückkehren.

5 21.01.2024 15:05 Schillerstraße,
OT Deutzen,
04575 Neukieritzsch

Durch angebranntes Essen wurde der Heimrauchmelder ausgelöst und 
andere Bewohner informiert, die daraufhin die Feuerwehr riefen. Die 
Leitstelle Leipzig alarmierte die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die 
Polizei. Nach dem Eintreffen der FF Lobstädt, konnte die Person dem 
Rettungsdienst vorgestellt und die Wohnung belüftet werden. Der Herd 
sowie angrenzende Gegenstände wurden auf evtl. Brandgefahr kont-
rolliert. Für uns bestand kein weiterer Handlungsbedarf.

6 25.01.2024 20:12 Straße der Einheit,
04575 Neukieritzsch

Alarmierung zu einer Türnotöffnung.Es gelang uns, die Tür ohne Ge-
waltanwendung zu öffnen, so dass die Person durch den Rettungs-
dienst versorgt werden konnte.

7 26.01.2024 13:12 Siedlung,
OT Deutzen,
04575 Neukieritzsch

Ein PKW stand im OT Deutzen am Vollbrand. Die zuständige und erst 
alarmierte Feuerwehr Lobstädt erkannte bereits auf der Anfahrt, dass 
das zu diesem Zeitpunkt alarmierte Personal möglicherweise nicht 
ausreichen würde und alarmierte uns mit Atemschutzgeräteträgern 
vorrangig nach. Bei unserem Eintreffen war der Pkw bereits durch die 
vor Ort befindlichen Einsatzkräfte weitgehend abgelöscht. Wir unter-
stützten bei den Nachlöscharbeiten und konnten nach rund einer Stun-
de wieder in das Gerätehaus einrücken.

8 28.01.2024 12:00 An den Bruchteichen,
04575 Neukieritzsch

Während sich noch eine Abordnung zum Neujahrsempfang im Gemein-
deamt aufhielt, wurde die FF Neukieritzsch zu einer eingeschlossenen 
Person im Fahrzeug alarmiert. Ein ca. 13 Monate altes Kind war un-
glücklicherweise im Fahrzeug eingeschlossen, während sich die Eltern 
außerhalb des Fahrzeugs befanden. Leider scheiterten bisher alle Ver-
suche, das Kind zu befreien. Nach dem Eintreffen der FF Neukieritzsch 
konnte das Kind dann schnell befreit werden, ohne dass es zu Schäden 
am Fahrzeug kam.Das Beruhigende an der ganzen Sache war, dass 
das Kleinkind die ganze Befreiungsaktion mit großen, gespannten Au-
gen verfolgte. Der Rettungsdienst machte sich abschließend noch ein 
Bild von der Situation und übergab das Kind schließlich wieder in die 
Obhut der Mutter. Alle waren wohlauf und nach ca. 20 Minuten konnte 
wieder ins Gerätehaus eingerückt werden.

Somit starten wir im Januar 2024 mit 3 Einsätzen mehr als im Januar 2023 (5 Einsätze).

Ihre FF Neukieritzsch

Weitere Informationen zu Einsätzen, Meldungen sowie Veranstaltungen, finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.feuerwehr-neukieritzsch.de
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GTA-Unterstützer gesucht!
Möchten Sie uns und unsere Schüler im Rahmen eines Ganz-
tagsangebotes unterstützen?
Haben Sie neben Beruf, Studium, Schule oder Ruhestand Zeit 
und Interesse auf Honorarbasis tätig zu werden – dann melden 
Sie sich gern bei uns!
• wöchentlich 45 Minuten
• gesucht werden sportliche, handwerkliche, musische aber 

auch technische Geschicke z. B.
• Robotik
• Lesestunden
• Förderangebote
• auch eigene Ideen (wenn kurzfristig umsetzbar) sind 

möglich
Wir freuen uns auf spannende Angebote – vielleicht ja mit Ih-
nen!

Die Grundschule Lobstädt –  
Tel. 03433 - 912031

Neujahrsspringen der Grundschule  
Neukieritzsch
Kurz vor den Winterferien fand auch in diesem Jahr wieder der 
traditionelle Hochsprungwettbewerb der Grundschule Neukie-
ritzsch statt. In jeweils zwei Schulstunden traten zunächst Erst-,  
dann Zweit- und anschließend Dritt- und Viertklässler gegen-
einander an. So kämpften insgesamt über 120 Kinder um eine 
Platzierung und eine der begehrten Medaillen, die Stimmung 
war ausgelassen und fröhlich, mit jeder übersprungenen Höhe 
wurde es spannender. Unsere Schülerinnen und Schüler haben 
alles gegeben und erreichten unter den emotionalen Anfeue-
rungsrufen ihrer Klassenkameraden zum Teil fantastische neue 
Bestwerte. Jeder einzelne Springer konnte in diesem Rahmen 
seine sportlichen Leistungen aus dem regulären Unterricht 
übertrumpfen und kann darauf sehr stolz sein. Wir bedanken 
uns bei allen Teilnehmenden für den sehr gelungenen Ablauf 
und die kameradschaftliche Atmosphäre in einem tollen Wett-
bewerb!

Entdeckungsreise in die Welt der Bücher: 
Klasse 2b zu Gast in der Bibliothek  
Neukieritzsch
Die Klasse 2b ging am 1. Februar während ihres Besuchs in 
der Bibliothek in Neukieritzsch auf eine aufregende Reise in die 
Welt der Bücher. Die Schülerinnen und Schüler erlebten ab-
wechslungsreiche Stunden voller Geschichten, Kreativität und 
Entdeckungen. Frau Schattauer empfing die neugierige Gruppe 
mit einem herzlichen Willkommen und führten sie direkt in den 
gemütlichen Leseraum.
Die Kinder versammelten sich gespannt um sie herum, als 
uns eine spannende Geschichte vorgelesen wurde. Nachdem 
die Kinder in die faszinierende Geschichte eingetaucht waren, 

SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Vielseitigkeitsstaffel
Der zweite Mittwoch des Jahres startete für einige Schüler 
und Schülerinnen der Klassenstufe 2, 3 und 4 der Grundschule 
Neukieritzsch sehr sportlich. Gemeinsam mit den Teilnehmern 
der Grundschule Lobstädt, ging es für sie nach Borna in die 
Glück-Auf-Turnhalle zum Vielseitigkeitsstaffelwettbewerb. Dort 
warteten noch vier weitere Teams aus verschiedenen Grund-
schulen der Region. In 10 Staffelwettbewerben rund um Aus-
dauer, Treffsicherheit und Geschicklichkeit sollte der Gewinner 
ermittelt werden. Die Schüler der Grundschule Neukieritzsch 
starteten toll in den Wettkampf. So standen schnell einige gute 
Platzierungen zu Buche und wir konnten viele Punkte sammeln. 
Der 2. Teil des Wettkampfes war für die Schüler und Schülerin-
nen allerdings etwas herausfordernder und die anderen Teams 
waren ebenfalls sehr stark. Und so kamen wir am Ende auf ei-
nen tollen 4. Platz.
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Böbel, der uns und die 
Teilnehmer der Grundschule Lobstädt mit seinem Neuseen-
land-Express nach Borna und wieder zurück chauffiert hat.

Lego
Am letzten Donnerstag des Ja-
nuars durfte die 4. Klasse der 
Grundschule Neukieritzsch ei-
nen tollen Legobau- Vormittag 
in der Bibliothek verbringen. 
Zuerst wurde der höchste Le-
go-Turm ermittelt. Dafür sollten 
4 Teams mithilfe verschiedens-
ter Legosteine einen Turm bau-
en. Am Ende standen zwei  
2,14 m hohe Türme, ein 2,18 m 
hoher Turm sowie ein 2,50 m 
hoher Turm zu Buche.
Anschließend konnten die 
Schülerinnen und Schüler ihr 
eigenes Traumhaus bauen. Da-

für standen ihnen verschiedene Legomaterialien zur Verfügung.
Am Ende konnten wir riesige Luxus- Villen und moderne Bun-
galows bestaunen, die eine tolle, große Legostadt bildeten.
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Mit Reflektoren sicher durch den Winter
Die Verkehrswacht besuchte kürzlich die Erstklässler der 
Grundschule Neukieritzsch, um sie über sichere Winterklei-
dung zu informieren.
Der Besuch der Verkehrswacht in der ersten Klasse ist Teil 
eines umfassenden Programms zur Verkehrserziehung an 
Grundschulen. In den kommenden Jahren werden die Schüle-
rinnen und Schüler weitere Einheiten besuchen, um ihr Wissen 
zu vertiefen und ihre Fähigkeiten im Straßenverkehr kontinuier-
lich zu verbessern.
Am 31. Januar lernten die kleinen Verkehrsteilnehmer mit ein-
fachen Tipps und praktischen Übungen, wie sie sich warm 
und sichtbar kleiden können, um sicher durch den Winter zu 
kommen. Besonderer Fokus lag dabei auf den an Ranzen und 
Kleidung angebrachten Reflektoren. Da die Tage im Winter kür-
zer und die Sichtverhältnisse oft schlechter sind, ist es wichtig, 
sich gut sichtbar zu machen. Dies gelingt am Besten durch das 
Tragen heller oder reflektierender Kleidung sowie gegebenen-
falls die Nutzung reflektierender Accessoires oder Kleidungs-
stücke, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen 
zu werden.
Der Besuch war ein großer Erfolg und stärkte das Bewusstsein 
für Sicherheit im Straßenverkehr.

konnten sie ihre eigenen kreativen Fähigkeiten entfalten. In ei-
nem gemütlichen Bastelbereich durften sie passend zu dem 
vorgelesenen Buch kleine Kunstwerke gestalten. Anschließend 
war es Zeit für die Entdeckungstour durch die Bibliothek. Von 
Bilderbüchern über Comics bis hin zu Sachbüchern – für jeden 
Geschmack war etwas dabei. Die Bibliothekarin stand uns da-
bei stets zur Seite, um Fragen zu beantworten und Tipps für 
interessante Bücher zu geben. Gegen Mittag verabschiedeten 
wir uns schließlich von der Bibliothek. Mit strahlenden Augen 
und neuen Bastelkreationen ging es wieder zurück in die Schu-
le.
Vielen Dank für die tolle Zeit in der Bibliothek.

Schneespuren in Neukieritzsch: Kinder  
der Grundschule erobern den Rodelberg
Mit dem Beginn des neuen Jahres tat Frau Holle uns den Ge-
fallen ordentlich ihre Kissen aufzuschütteln und bescherte uns 
Schnee. Am 18. und 19. Januar lockte dieser die Kinder der  
1. bis 4. Klasse der Grundschule hinaus ins Freie.
Mit strahlenden Augen und voller Vorfreude machten sich die 
jungen Schneefans mit Schneeanzug und dicken Handschuhen 
auf den Weg zum nahegelegenen Rodelberg, um die glitzernde 
Pracht des Neuschnees zu erkunden und sich in rasanten Ab-
fahrten zu verausgaben.
Verschiedenste Rutschhilfen wurden von zu Hause mitgebracht 
und vor der Schule bis zum Aufbruch geparkt. Vom Poporut-
scher über den Hightechbob bis hin zum klassischen Holz-
schlitten kam alles zum Einsatz und wurde rege ausgetauscht. 
Unter strahlend blauem Himmel und herrlichem Sonnenschein 
hatten die Kinder jede Menge Spaß. Allein, zu zweit oder als 
ganzer Zug ging es mit einer riesigen Freude den Hang rauf 
und runter. Auch die eine oder andere Lehrerin ließ sich von 
der Freude der Kinder anstecken und wagte sich mutig auf den 
Hang. Es waren tolle Stunden voller Spaß und Freude. Mit roten 
Wangen und einem breiten Grinsen im Gesicht ging es zurück 
in den Unterricht.
So macht „Sportunterricht“ auch mal Spaß.

epaper.wittich.de/2798

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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VEREINSNACHRICHTEN

140 Jahre Kegelclub „Neuntöter-Saxonia“ Lobstädt
Am 12. Dezember 1883, also 20 Jahre nach der Gründung 
des TSV, fanden sich aus Lobstädt und Bergisdorf Männer zur 
Gründung des Kegelclubs „Saxonia“ zusammen.

Bis zum Jahre 1885 kamen Zimmer- Meister Bernhard Ehe-
mann und Lehrer Schenk dazu.
Im Jahre 1913 wurde der Klub Mitglied im „Sächsischen Ke-
gelbund“. Im gleichen Jahr beteiligte man sich mit 10 Keglern 
am Bundeskegeltag im Meerane, ohne jedoch einen Preis zu 
erringen.
Älteren Lobstädtern sind sicher die Namen der damaligen Mit-
glieder

Robert Rauschenbach, Richard Friedrich, Richard Dittmann
Rudolf Stötzner Paul Scheibe Alfred Stößel
Ernst Krahl Walter Scheibe Hugo Hiller
Arno Ehemann Arno Schade Wilhelm Eckhardt
Bernhard Möschke Arno Scheibe Arno Brauße
Hugo Mäder H. Loigisch
auch heute nicht ganz unbekannt.
Während des 1. Weltkrieges wurde das Kegeln eingestellt, da 
12 Mitglieder zum Kriegsdienst einberufen wurden.
Außerdem wurde die Kegelbahn als Schuster- und Schneider-
stube von dem damals in Lobstädt stationierten Infanterie Er-
satzbattalion 139 verwendet.
Glücklicherweise kehrten alle einberufenen Kegelbrüder heil 
und gesund aus dem Krieg nach Lobstädt zurück.
Aus dem früher reinen Gesellschaftskegeln wurde im Laufe der 
Zeit nun doch ein „richtiger“ Sport.
So nahmen Klubmitglieder am Bundeskegeln 1920 in Chemnitz, 
1922 in Dresden, 1925 in Annaberg und 1926 in Berlin teil.
Im Jahre 1925 wurde das Klubmitglied Alfred Müller Verbands-
meister von Borna. Er schob auf 100 Kugeln in die „Vollen“  
561 Holz.

Bis zum 04.09.1935 verliefen die Kegelabende in guter Harmo-
nie und Geselligkeit, bei manchem Scherz und Frohsinn.
Leider hatte zu dieser Zeit die Mehrzahl der Mitglieder durch 
die entstandenen politischen Verhältnisse die Lust am Kegeln 
verloren.
Der Wunsch aus dieser Zeit recht bald wieder Klubabende 
durchzuführen“ erfüllte sich erst am 14. Januar 1948.
Unter der alten „Saxonia – Flagge“ fanden sich Alfred Müller, 
Friedrich Richter, Robert Leiwelt, Kurt Schäfer, Max Schröter, 
Rudolf Schade, Walter Dittmann, Erich Peter Am 06.12.1958 
fand in der damaligen HO-Gaststätte „Stadt Altenburg“ die Fei-
er zum 75-jährigen Bestehen statt.
Das vorstehende Jubiläum begingen die aktiven Kegelbrüder 
Robert Leiwelt, Rudolf Schade, Max Schröter, Oskar Bröhl, 
Walter Pfau, Hans Stölzner, Ernst Wenner, Friedrich Schröter 
sowie deren Ehrfrauen und Gäste, darunter die ehemaligen Mit-
glieder Arno Ehemann mit Gattin und Alfred Stößel.
1959 wurde Oskar Bröhl Kegelmeister der damaligen BSG Ak-
tivist Großzössen!
Auf Grund des hohen Alters einiger Klubmitglieder wie Ro-
bert Leiwelt und Friedrich Günther (beide damals bereits über  
80 Jahre) sowie auch durch Krankheit anderer Sportfreunde 
kam man am 16.09.1965 überein, den Spielbetrieb des Kegel-
klubs „Saxonia“ einzustellen.
Am 23. Juni 1947 gründeten die Sportfreunde Bauer, Brüheim, 
Dörfler, Klinger, Leiwelt (Alfred), Schmidt, Schröter, Thieme, 
Wyruschinski und Zötzsche den Kegelklub „Neuntöter“. Kegel-
bruder Schröter war der 1.Vorsitzende; Otto Bauer Schriftführer 
und Kassierer.
Auch die folgenden Jahre waren durch eine ständige Mitglie-
derbewegung geprägt. Im Jahre 1951 trat Kurt Eitz dem Kegel-
klub bei. Er war somit fast 60 Jahre Vereinsmitglied und später 
Ehrenmitglied im TSV 1863 Lobstädt.
Auch der Kegelklub „Neuntöter“ wurde durch Austritte im Jahre 
1965 in seiner Mitgliederzahl stark dezimiert.
Nichts lag nun näher, als die am Kegelsport weiterhin interes-
sierten Saxonianer“ Ernst Wenner und Robert Leiwelt im Jah-
re 1965 und Oskar Bröhl im Jahre 1966 in den Kegelklub der 
„Neuntöter“ aufzunehmen. Im Jahre 1965 trat auch der Lehrer 
Peter Kleinert den „,Neuntötern“ bei.
Das 25-jährige Bestehen der „Neuntöter“ im Jahre 1972 begin-
gen die Kegelbrüder

Bauer, Otto Leiwelt, Robert
Blohinger, Andreas Rätzer, Bernd
Eitz, Kurt Scheibe, Arnd
Kleinert, Peter Wenner, Ernst
Lehmann, Gerhard Leiwelt, Alfred

Die folgenden Jahre waren sportlich gesehen aber auch von 
der Mitgliederzahl wechselhaft gestaltet, so dass schließlich 
auch des Öfteren die Vorsitzenden wechselten. Trotz allen gab 
es aber jährlich immer wieder mehrere Höhepunkte, wie z.B. 
Ausflüge mit den Ehefrauen, Klubmeisterschaften, Vergleichs-
kämpfe in Lobstädt, aber auch auswärts, deren Zustandekom-
men immer wieder durch engagierte Clubmitglieder organisiert 
wurde.
80-jährig wurde im Jahre 1987 Sportfreund Alfred Leiwelt zum 
Ehrenmitglied des Klubs ernannt.
Sicherlich, geboren aus den vielen Gedanken der „Wende-
zeit“ der Jahre 1989/90, fassten die Mitglieder des Kegelclubs 
„Neuntöter“ unter dem neuen Vorsitz von Sportfreund Jochen 
Wenner zur Jahreshauptversammlung 1991 den Beschluss, 
sich der Tradition bewusst zu werden und der bereits — wie 
vorstehend ersichtlich — im Jahre 1965 vollzogenen Vereini-
gung der Kegelclubs Neuntöter und „Saxonia“ auch nach au-
ßen zu dokumentieren und künftig den Vereins-Doppelnamen 
„Neuntöter – Saxonia“ zu führen.
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Es handelt sich dabei um einen Club aus Hamburg, einen aus 
Breslau und 7 aus Berlin.
Ob diese Clubs heute noch existieren, konnten unsere bisheri-
gen Nachforschungen nicht ans Tageslicht befördern.
Somit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Kegelclub „Neun-
töter-Saxonia“ der älteste uns bekannte – und heute noch 
existierende Kegelclub Deutschlands! Selbst die Veröffentli-
chungen in der Presse zum damaligen 125-jährigen Bestehen 
halfen uns bei den Nachforschungen nicht weiter…
Das Keglerlied „Wir lieben uns’ren Kegelsport“ ist schon fasst 
zur Hymne unseres Clubs geworden.
Mitgebracht von Kurt Eitz anlässlich einer Ausfahrt nach Eise-
nach haben wir es nun auch schon – gerade beim Auswärtske-
geln – an andere Clubs weitergegeben.
Ein besonderer Gag war das „Pressen“ einer CD mit diesem 
und andern Liedern.
Am 04.11.2023 erfolgte die Feier zum 140-jährigen Gründungs-
fest. Dazu waren alle Lobstädter Kegelclubs eingeladen.
Alle Kegelbrüder des Clubs „Neuntöter-Saxonia“ bedanken 
sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung der Gemein-
deverwaltung und des Vorstandes des TSV sowie der weiteren 
Sponsoren für die finanzielle bzw. materielle Unterstützung.

Somit lebten alte Traditionen auch der Mitgliedschaft wieder 
auf, die sich wie aus den Aufzeichnungen und Chroniken er-
sichtlich, oftmals vom Vater auf den Sohn oder Schwiegersohn 
übertragen wurden.
Seit dem Jahre 1997 führen wir jährlich im Juni eine Wochen-
endausfahrt gemeinsam mit unseren Ehefrauen durch.
Dieser Termin fügt sich sehr gut zum Gründungsdatum der 
„Neuntöter“, dem 23. Juni 1947.
Eine zweite jährliche Traditionsfeier, die wir wiederum mit unse-
ren Frauen begehen, ist die Weihnachtsfeier Mitte Dezember. 
Auch hier fügt sich der Termin hervorragend zum Gründungs-
datum der Saxonia, den 12. Dezember 1883.
Wir blicken auf 140 Jahre dokumentierte Geschichte unseres 
Kegelclubs zurück. Das wir dies tun können verdanken wir auch 
den vielfältigen Dokumenten, die über die Jahrzehnte die Ge-
nerationen vor uns erstellt und bewahrt haben.
Versprechen wir die Tradition in Dankbarkeit und Würdigung 
weiter zu führen.
140 Jahre Kegelclub „Neuntöter-Saxonia“ sind eine lange und 
bewegte Geschichte für unser Vaterland, für den Ort und für 
den Kegelclub.
Zwei Weltkriege, die Teilung Deutschlands, Mauerbau und 
schließlich die auch von unserer Region mit ausgehende friedli-
che Revolution 1989 sind geschichtsprägende Daten.
Aber auch die dörfliche Veränderung vom Bauerndorf hin zur 
Industriegemeinde, die von der Braunkohle und deren Vered-
lung geprägt war bis zu den Veränderungen und Erneuerungen 
der Gemeinde mit einem Hang zum sanften Tourismus durch 
die Nutzung der ehemaligen Tagebaue als Seenlandschaft sind 
sicher präsent für einen so lang existierenden Club, wie die 
„Saxonia“ aus Lobstädt.
140 Jahre Kegelklub „Neuntöter-Saxonia“ sind aber auch  
140 Jahre geselliges kegeln, sind 140 Jahre sportliche Betäti-
gung mit einem Gewissen sportlichen Ehrgeiz, sind aber auch 
140 Jahre Gemeinschaft, Unterstützung - auch im privaten Be-
reich.
Sind 140 Jahre Freundschaft, die die Generationen des Clubs 
immer wieder weitergaben und somit zusammenschweißten.
Vor allem die Jahre 2011 bis 2014 waren von einer starken Re-
duzierung unserer Mitgliederzahl geprägt.
Durch Tod verloren wir Otto Geike, Kurt Eitz und Lutz Bischof. 
Marcus Winter verzog nach Leipzig.
Von einigen verheißungsvollen Eintritten junger Männer ver-
blieb leider nur Eric Nilsson.

Wir sind stolz, einem der ältesten noch existierenden Kegel-
clubs Deutschlands anzugehören.
Unsere Recherchen dazu ergaben Folgendes:
Im Herbst 1885 wurde in Dresden der deutsche Keglerverband 
gegründet. An der Gründungsversammlung in Dresden nah-
men ca. 200 Kegelclubs aus ganz Deutschland teil.
Bei den an der Gründungsversammlung des dt. Kegelverban-
des teilnehmenden Clubs sind nachweislich 9 Clubs mit Grün-
dungsjahr vor dem der „Saxonia“ genannt.
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Dank auch an alle Lobstädter Kegler für die guten Wünsche zu 
Fest.
Ein ganz herzlicher Dank gilt auch unseren Ehefrauen, die den 
Imbiss zur Feier hervorragend vorbereiteten und gestalteten.
Ein besonderes herzliches Willkommen galt einem Team des 
Mitteldeutschen Rundfunks. Das Kommen war ein einmaliges 
Erlebnis für alle Keglerinnen und Kegler des TSV. Die Sendung 
wurde am 06.11. im Sachsenspiegel ausgestrahlt.
Wer wenigstens einmal wöchentlich etwas Sportliches tun 
möchte, bei Spaß und Geselligkeit, ist dienstags ab 19.00 Uhr 
von den Mitgliedern unseres Traditionsclubs auf der Kegelbahn 
der Gemeinde (gegenüber dem Gasthof) herzlich willkommen.

J. Wenner
(Vorstand des Clubs)
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Die Geschichtswerkstatt  
Neukieritzsch lädt ein

Am 02.03.2024 ab 15:00 Uhr öffnet die „Geschichtswerkstatt 
Neukieritzsch e.V.“ in 04575 Neukieritzsch, Alte Poststraße 1 
erneut ihre Türen für alle interessierten Neukieritzscher und 
Gäste.
Nach einem Vortrag in Wort und Bild (Beginn 15:00 Uhr) über 
die Entstehung und Gestaltung der Bruchteiche in Neukie-
ritzsch haben Sie die Möglichkeit, mit den Mitgliedern der Ge-
schichtswerkstatt ins Gespräch zu kommen oder in unseren 
Akten zur Orts- und Schulgeschichte zu stöbern.
Gern können Sie uns auch Ihre Geschichten oder Erlebnisse in 
Neukieritzsch erzählen.
Wenn Sie alte Zeitdokumente oder Bilder besitzen, bringen Sie 
diese bitte mit. Mit Ihrem Einverständnis kopieren wir diese und 
Sie können sie gleich wieder mit nach Hause nehmen. Wir sind 
an allen Zeitzeugnissen zur Geschichte von Neukieritzsch in-
teressiert.
Auch der Heimatverein Lippendorf/Kieritzsch beteiligt sich an 
dieser Veranstaltung und öffnet an diesem Tag ebenfalls seine 
Tür für interessierte Besucher.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gerd Janietz
Geschichtswerkstatt Neukieritzsch e.V.

Hallenturniere der F-Jugend 
und Alten Herren des SV Blau 
Weiß Deutzen am 20.01.2024

Am 20.01.2024 veranstaltete der SV Blau-Weiß Deutzen zwei 
Hallenturniere für Groß und Klein. Ausgetragen wurden die Hal-
lenturniere im benachbarten Regis-Breitingen.
Den Start machte die F-Jugend des SV Blau-Weiß Deutzen mit 
insgesamt 10 Teams. Deutzen ging gleich mit zwei Mannschaf-
ten an den Start. In Staffel 1 dominierte die Mannschaft aus 
Pegau mit vier Siegen. Deutzen II belegte mit drei Siegen und 
einer Niederlage Rang 2 in Staffel 1 und konnte somit ins Halb-
finale einziehen.

 

 
 

 
 

Badewannenrennen 17.08.2024
Zum Dorf-, Teich- und Kinderfest in Kieritzsch am Forellenteich 
gehört traditionell das Badewannenrennen. Hierzu möchten wir 
als Heimatverein ganz herzlich aufrufen, sich einen schwimm-
baren Untersatz zu bauen. Der Kreativität oder dem Minima-
lismus sind keine Grenzen gesetzt. Es muss keine Badewanne 
sein. Einzige Bedingung: das Gefährt darf keine motorisierte 
Unterstützung haben. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Im 
letzten Jahr hatten wir viel zu viele Medaillen. Diese stellen wir 
mit viel Engagement selbst her. Wir hoffen, dass sich in diesem 
Jahr mehr Teilnehmer finden und stolze Besitzer dieser Unikate 
werden.

Antje Bauer
Vorsitzende Heimatverein Lippendorf-Kieritzsch
www.lippendorf-kieritzsch.de
0171-9589446
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burg revanchieren. Durch einen 2:0 Erfolg gegen Mölbis hatten 
die Gastgeber im letzten Spiel gegen Bad Lausick alles selbst 
in der Hand.

Beide Teams hatten noch die Chance auf den Turniersieg.
Im „Endspiel“ wollte keiner von beiden den entscheidenden 
Fehler machen. Deutzen reichte ein Unentschieden, lauerte 
aber immer auf Fehler und versuchte seine Möglichkeiten im 
Kontern. In einem umkämpften Spiel um den Turniersieg trenn-
ten sich schlussendlich beide Mannschaften torlos. Dieses tor-
lose Remis reichte Deutzen für den Turniersieg. Bad Lausick 
landete auf Rang 3.
Als bester Torhüter wurde Sandy Schädlich vom SV Blau-Weiß 
Deutzen ausgezeichnet. Zum besten Spieler wurde Alexander 
Wendt vom SV Regis-Breitingen gewählt. Bester Torschütze 
wurde Marco Sporbert vom SV Einheit Altenburg.
An dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank an die Organi-
satoren und fleißigen Helfer. Zudem ein großes Dankeschön an 
alle Sponsoren und Unterstützer, insbesondere an die Leipziger 
Volksbank (übernahm die komplette Hallenmiete), die Unter-
nehmensgruppe Hänchen (übernahm ein Teil der Verpflegung) 
sowie das Autohaus Hirsch aus Borna (stellte zwei Musterwa-
gen zur Verfügung).
Für Deutzen spielten: S. Schädlich (2 Treffer), S. Herter-Tho-
mas, S. Hergesell (1 Treffer), R. Stengler (2 Treffer), M. Tru-
the, M. Hanowski (3 Treffer), Th. Naß, Ch. Kreisel, A. Sommer  
(3 Treffer)
Platz Teilnehmer Tore Differenz Punkte
1. SV Blau-Weiß Deutzen 11:8 3 15
2. SV Regis-Breitingen 14:8 6 13
3. Bad Lausick 9:5 4 13
4. SV Einheit Altenburg 10:12 -2 8
5. SV Germania Mölbis 8:19 -11 3

In Staffel 2 war es ähnlich deutlich. Hier zogen Lausen und 
Grimma mit jeweils 10 Zählern ins Halbfinale ein. Deutzen 1 be-
legte in Staffel 2 den 5. Platz.
Für die tapfer kämpfende 2. Deutzener Mannschaft war mit 
einer 1:3 Niederlage gegen die SG Lausen leider Schluss im 
Halbfinale. Das andere Halbfinale konnte Grimma mit 2:1 gegen 
Pegau für sich entscheiden.
Im Spiel um Platz 3 verabschiedete sich der Gastgeber von 
Deutzen II dennoch erfolgreich aus dem Turnier. Nach einem 
0:2 Rückstand konnte noch ein 3:2 erkämpft werden. Im Spiel 
um Platz 9 verlor Deutzen I mit 4:0 gegen das Team des SV 
Fortuna Leipzig.
Deutzens Melissa Beiter wurde von allen Trainern in das Allstar 
Team gewählt!

Allstar-Team
Abschlusstabelle F-Jugend:
Platz Teilnehmer
1. FC Grimma
2. SG Lausen
3. SV Blau-Weiß Deutzen II
4. TuS Pegau
5. SV Fortschritt Lunzenau
6. VfB Zwenkau
7. SV Großbardau
8. SV Blau-Weiß Bennewitz
9. SV Fortuna Leipzig
10. SV Blau-Weiß Deutzen I
Nach dem Turnier der F-Jugend, durften dann die „Alten“ ran. 
Aufgrund einer kurzfristigen Absage eines Teilnehmers, musste 
das Fünferfeld mit einer Hin- und Rückrunde umgeplant wer-
den.
Im ersten Spiel konnte unsere „Elf“ ein glückliches 1:0 gegen 
die Nachbarn aus Regis-Breitingen eingefahren werden. Das 
zweite Spiel wurde deutlich mit 0:4 gegen Altenburg verloren. 
Diese Niederlage sollte die Einzige im Turnierverlauf bleiben. Es 
folgte danach ein klarer 4:1 Erfolg gegen Mölbis sowie ein ge-
rechtes 1:1 gegen Bad Lausick. Damit lagen die „Alten Herren“ 
zur Hälfte des Turniers knapp in Führung.
In der Rückrunde kam man gegen Regis-Breitingen nicht über 
ein 1:1 hinaus, konnte sich aber mit einem 2:1 Sieg gegen Alten-

Ihr Medienberater vor Ort

0175 2605303
Fax: 03535 489-238 | ingolf.otto@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ingolf Otto
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Insgesamt hatten wir 5 Gruppenausfahrten mit Bus. Was bei 
uns in der Nähe war, wurde soweit es ging mit Zug oder Auto 
angefahren.
Unser Gruppenleben ist sehr vielseitig gestaltet, wir wollen 
nicht immer im Vereinshaus rumsitzen, raus aus Groitzsch, an-
dere Selbsthilfegruppen kennen lernen, die Gemeinschaft und 
Zusammenarbeit fördern und andere Institutionen, Kranken-
häuser und Kurkliniken kennen lernen und den Informations-
austausch mit anderen Selbsthilfegruppen fördern!
Aber alles will organisiert werden, was für Zeitaufwand und Ar-
beit das macht, weiß nur, wer ähnliches schon gemacht hat!
Am 20.01.23 erhielt unser Vorsitzender Gunter Kratzsch beim 
Neujahrsempfang in der Kulturstätte „Johannes Wiede“ in 
Trebsen von unserem Landrat Herrn Henry Graichen den Eh-
renamtspreis im Bereich Soziales überreicht – herzlichen 
Glückwunsch!

Am 31.01.2024 waren Gruppenmitglieder von uns mit dem Zug 
zum Erfahrungsaustausch im Haus Leben Leipzig – bei der 
Gruppe „Fang mich auf / Gestalte dein Leben Neu“ eingeladen 
– recht vielen Dank!!

Der Vorstand und die Mitglieder der 1. Krebsselbsthilfegruppe 
Groitzsch/Pegau

GEBURTSTAGE UND JUBILÄEN SENIOREN

Jubilare
Allen Seniorinnen und Senioren, die im Februar ihren  
Geburtstag begehen, herzliche Glückwünsche und für  
das neue Lebensjahr und alles erdenklich Gute!

Volkssolidarität Kreisverband Borna e. V.

Veranstaltungsplan Seniorenclub Neukieritzsch

Monat März 2024
Montag, den 04.03.2024
13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 05.03.2024
14.00 Uhr Kaffeeklatsch
Mittwoch, den 06.03.2024
18.00 Uhr Mitgliederversammlung DIE LINKE
Donnerstag, den 07.03.2024
14.00 Uhr Frauentagsveranstaltung mit Herrn Ziggert
Montag, den 11.03.2024
13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 12.03.2024
14.00 Uhr Sport im Sitzen

1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau

Das war das Jahr 2023

Abschalten – alles Schwere von den Schultern lassen –
Einschalten – alles was wohltut, auftanken durchatmen 

Kraft schöpfen!
Unser 1. Treffen im neuen Jahr am 15.01.2024 in der Stadtmüh-
le Groitzsch begann mit einem Glas Sekt für jeden und einem 
Lichtbildervortrag über fast 22 Jahre unserer Selbsthilfegrup-
pe, recht vielen Dank an Siggi für die Technik!
Auch feierten wir noch 4 Geburtstage von Gruppenmitgliedern.
Was für ein Jahr 2023 – was haben wir nicht alles gemacht!

Wir fuhren mit dem Bus zur Mitgliederversammlung und Präven-
tionsveranstaltung der SKG unserem Dachverband nach Zwi-
ckau, bastelten mit dem Jugendbüro der Diakonie Groitzsch /  
Pegau Osterdeko und im Herbst Weihnachtsdeko, Mitarbeiter 
vom Kreissozialamt waren bei uns im Vereinshaus und infor-
mierten zur Vorsorgevollmacht / Patienten - Verfügung, Mitar-
beiter der IKK Classic informierten uns „Was gibt es Neues in 
der Krankenversicherung“ und die Nachbarschaftshilfe 24 aus 
Grimma über verschiedene Unterstützungsangebote.
Höhepunkt 2023 war natürlich unsere Busfahrt in eine Kurklinik 
nach Marienbad in Tschechien – was für eine Leistung!
Wir waren mit dem Bus zum Krebskongress in Chemnitz, dem 
Deutschen Reha Tag in Warmbad Wiesenbad sowie zum Akti-
onstag der SKG in Dresden.
Wir waren zum Tag der Offenen Tür in der Physiotherapie von 
Frau Prösdorf in Seegel und wir waren mit einem Stand in der 
Sana Klinik Borna anlässlich des 60. Geburtstag der Sana Kli-
nik vertreten. Unser Chefchen Gunter hielt 2 x einen Vortrag 
über unsere Gruppenarbeit in 2 anderen Selbsthilfegruppen in 
Dresden und Bad Lausick, Herr Dr. Hitzschke/ Onkologe von 
der Sana Klinik Borna kam zu uns nach Groitzsch „Gesunde 
Ernährung bei und nach einer Krebserkrankung“ - was für eine 
Coole Idee, er hat alles mitgebracht, was zum Gesund kochen 
gebraucht wurde.
Wir waren zur Dankeschön Veranstaltung vom Kreissozialamt 
im Gasthof von Lobstädt eingeladen, schön dass es diese Ver-
anstaltung gibt!!
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Bibelstunde Ramsdorf:
Ramsdorf, 29.02.2024 um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf
Kinderkreis „Regenbogenkinder“:
Ramsdorf, 26.02.2024 um 16:00 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf

Ev. Luth. Emmauskirchgemeinde Bornaer Land

Jahreslosung für das Jahr 2024:
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“
1. Korinther Kap. 16 Vers 14

Spruch für den Monat März:
„Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Ge-
kreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“
Markusevagelium Kap. 16 Vers 6

Wir bitten Sie, sich über die geplanten Termine auf den aktu-
ellen Aushängen oder auf der Homepage zu informieren. Es 
können sich kurzfristig Änderungen ergeben! Für Fragen wen-
den Sie sich bitte per Email an kg.borna@evlks.de oder in drin-
genden Fällen telefonisch an das Pfarrbüro Neukieritzsch (Tel: 
034342/51360) oder an das Pfarramt Borna (Tel: 03433/802185).

Geplante Gottesdienste im März

3. März – Okuli
Kollekte für die eigene Gemeinde
Lobstädt
09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Piehler
Neukieritzsch
11:00 Uhr Kreativer Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

mit Pfr. Piehler
10. März – Lätare
Kollekte für den lutherischen Weltdienst
Borna, Stadtkirche St. Marien
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. i. R. Mallschützke
17. März – Judika
Kollekte für die eigene Gemeinde
Kahnsdorf
09:30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Piehler
Lobstädt
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe mit Pfrn. Franke und den 

Konfirmanden
24. März – Palmarum
Kollekte für die eigene Gemeinde
Borna, Stadtkirche St. Marien
10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Dr. Junghans
28. März – Gründonnerstag
Kollekte für die eigene Gemeinde
Borna, Stadtkirche St. Marien
18:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Sup. Dr. Kinder
29. März – Karfreitag
Kollekte für die eigene Gemeinde
Kahnsdorf
09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Piehler
Neukieritzsch
11:00 Uhr Kreativer Abendmahlsgottesdienst mit Kinder-

gottesdienst mit Pfr. Piehler
30. März – Karsamstag
Kollekte für die eigene Gemeinde
Lippendorf
16:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Piehler
31. März – Ostersonntag
Kollekte für die Jugendarbeit der Landeskirche
Neukieritzsch
11:00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe mit Pfr. Piehler
Lobstädt
15:00 Uhr Familiengottesdienst mit Pfr. Piehler

Donnerstag, den 13.03.2024
14.00 Uhr Spielenachmittag
Montag, den 18.03.2024

13.00 Uhr Skaten
Abfahrt siehe 
Aushang

Bunte Unterhaltungsshow in Borna, Pawlowstr.

Donnerstag, den 21.03.2024
14.00 Uhr Bingo
Dienstag, den 26.03.2024
14.00 Uhr Strickcafé „Handarbeiten aller Art“
Donnerstag, den 28.03.2024
14.00 Uhr Videonachmittag

E. Sauer
Clubleitung

Seniorentreff der Volkssolidarität  
Kahnsdorf/Großzössen
Donnerstag, den 07.03.2024, 14.00 Uhr, Legerwall – Kleine 
Überraschung zum morgigen Frauentag.
Ansprechpartner: Frau Schirrmeister, Tel. 03433 902041

Ortsgruppe der Volkssolidarität Lobstädt

05.03.2024, 14.00 Uhr Frühlingsfest
19.03.2024, 14.00 Uhr Frauentagsfeier

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Rosemarie Langner
OT Lobstädt
Neue Straße 17
04575 Neukieritzsch
03433 900324

KIRCHENNACHRICHTEN

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
an Pleiße und Schnauder

Gottesdienste in Deutzen

Okuli
3. März
10:00 Uhr Gottesdienst Gustav-Adolf-Haus Deutzen – 

Pfrn. Franke
Palmarum
24. März
10:00 Uhr Gottesdienst Gustav-Adolf-Haus Deutzen – 

Pfrn. Franke

Veranstaltungen

Weltgebetstag der Frauen
Am 01.03.2024 laden wir Sie herzlich in das Pfarrhaus Rams-
dorf ein. Wir werden die Weltgebetstagsliturgie feiern, die die 
Frauen in Palästina vorbereitet haben.
Seniorenkreise:
Regis-Breitingen, 05.03.2024 um 14:00 Uhr im Altenpflegeheim 
St. Barbara
Ramsdorf, Termin im März entfällt
Kirchenchor:
Regis-Breitingen, freitags um 17:30 Uhr im Pfarrhaus Breitingen
Ramsdorf, dienstags um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf

Sprechzeiten Pfr. Piehler:
Jeden Dienstag von 16:00 – 17:30 Uhr im Pfarrbüro in der atha-
rina-von-Bora-Kirche zu Neukieritzsch (Tel: 034206/694652)
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Katholische Gemeinde St. Joseph Borna
Gottesdienste
Die nächste Heilige Messe in Neukieritzsch findet voraus-
sichtlich am Samstag, dem 9. März 2024, um 17:00 Uhr in der 
ev.-luth. Katharina-von-Bora-Kirche statt.
Die aktuelle Gottesdienstordnung und weitere Informationen 
im Internet unter: www.kath-kirche-borna.de und www.pfarrei-
edithstein.de
Kontakt
Katholische Gemeinde
St. Joseph
Stauffenbergstraße 7
04552 Borna
Tel.: (03433) 20 83 50
Fax: (03433) 20 83 53
Mail: borna@pfarrei-edithstein.de
Web: www.kath-kirche-borna.de | www.pfarrei-edithstein.de

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Veranstaltungen im Kulturhaus Böhlen
23.02.2024 | Freitag | 19:30 Uhr | IV. Anrechtskonzert – Leipziger 
Symphonieorchester „Unbesieg-Bares“
08.03.2024 | Freitag | 20:00 Uhr | “The Firebirds Burlesque 
Show” Frauentagsspecial!
09.03.2024 | Samstag | 15:30 Uhr | Traummelodien der Operette 
“Unsterbliche Arien und Duette der Strauß Familie“
17.03.2024 | Sonntag | 18:00 Uhr | „Herr Doktor, die Kanüle 
klemmt!“ Frivole Komödie, ab 18 Jahre!
03.04.2024 | Mittwoch | 20:00 Uhr | Golden Ace – Die Magier 
„Magische Reisen“
12.04.2024 | Freitag | 19:30 Uhr | V. Anrechtskonzert – Leipziger 
Symphonieorchester „Über Grenzen“
20.04.2024 | Samstag | 19:30 Uhr | „Mein Freund, der betrunke-
ne Sachse“ – Kabarettsoloprogramm von Thomas Kaufmann
27.04.2024 | Samstag | 16:00 Uhr | Abschlusskonzert der Young 
Music Academy mit dem Leipziger Symphonieorchester

Volkshaus

Gemeindeveranstaltungen

Neukieritzsch
Frauenkreis
Mittwoch, den 6. März, 15:00 Uhr
Lobstädt
Frauenkreis
Montag, den 11. März, 15:00 Uhr
Für Kinder und Jugendliche
Teeniekreis “Treffpunkt“
(ab 9 Jahre) Samstag, 9. März, 11:30 Uhr
Kinderkreis
(3-8 Jahre) Samstag, 9. März, 09:30 Uhr
Pfadfinder
Samstag, 2. März, 10:00-12:00 Uhr (Pfadfinder)
13:00-15:00 Uhr (Wölflinge)
Samstag, 16. März, 10:00-12:00 Uhr (Pfadfinder)
13:00-15:00 Uhr (Wölflinge)

Einladung zum Weltgebetstag 2024

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben 
können. So entstand die größte Basisbewegung christlicher 
Frauen weltweit. Lernen auch Sie die spannende Bewegung 
des Weltgebetstags kennen!
Wir laden Sie dazu recht herzlich am 01.03.2024 um 16:30 Uhr 
in die Katharina-von-Bora-Kirche zu Neukieritzsch ein.
Achtung
Es können sich kurzfristig immer wieder Termine ändern.
Diese werden dann auf unserer Homepage: www.kirche-bor-
naer-land.de bzw. auf aktuellen Aushängen bekanntgegeben!
Achtung
Änderung der Kontoverbindung
Unsere Kontonummern bei der Sparkasse Leipzig
Für Spenden und Kirchgeld:
BIC : WELADE8LXXX
IBAN : DE58 8605 5592 1100 8920 32
Für Friedhofsverwaltung (Friedhof Lobstädt, Kieritzsch, 
Lippendorf, Kahnsdorf und Großzössen):
BIC : WELADE8LXXX
IBAN : DE19 8605 5592 1100 8919 58
Bitte geben Sie immer den genauen Verwendungszweck 
für die Überweisung an! Wenn Sie eine Spendenquittung 
benötigen, geben Sie bitte Ihren Namen und Adresse im 
Verwendungszweck an.
Achtung
Sprechzeiten des Pfarrbüros in Neukieritzsch:
Dienstag 11:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gerne telefonisch einen 
Termin vereinbaren.
Friedhofsverwaltung:
Sie erreichen die Friedhofsverwaltung für die Friedhöfe in Lip-
pendorf, Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf 
unter der Telefonnummer des Pfarrbüros Neukieritzsch (Tel: 
034342/51360) oder per Email an kg.borna@evlks.de.
Tel. Pfarrbüro Neukieritzsch: 034342- 51 360
Fax: 034342 - 50146
E-Mail : kg.borna@evlks.de
Internet: www.kirche-bornaer-land.de
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Caritas startet neuen Hospizhelferkurs  
im Landkreis Leipzig
Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst im 
Landkreis Leipzig lädt zwischen März und Oktober 2024 
zum Weiterbildungskurs „Sterbende begleiten lernen“ ein.
Der Caritasverband Leipzig e. V. engagiert sich bereits seit 
vielen Jahren in der Ausbildung und Begleitung ehrenamtli-
cher Hospizhelfer und Hospizhelferinnen.
In den Kursen werden ehrenamtliche Mitarbeitende auf die 
Aufgabe vorbereitet, schwerstkranken und sterbenden Men-
schen ein Leben in vertrauter Umgebung bis zuletzt zu er-
möglichen. Die Ehrenamtlichen sind kreisweit im Einsatz, um 
Sterbende und ihre Angehörige in der Zeit des Abschiedneh-
mens zu unterstützen.
Zur Verstärkung des Dienstes werden dringend neue Ehren-
amtliche gesucht.
Der Grundkurs findet an drei Wochenenden statt (freitags 
16.00 – 20.00 Uhr und samstags ganztägig). Der Aufbaukurs 
umfasst ein weiteres Wochenende. Zusätzlich beinhaltet der 
Kurs acht Themenabende sowie ein Praktikum.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.
Kurzentschlossene wenden sich bitte bei Interesse bis spä-
testens 01.03.2024 an den

Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Landkreis 
Leipzig
Am Wasserturm 7, 04575 Neukieritzsch / OT Deutzen
Ansprechpartnerinnen: Franziska Unger und Sarah Kokot
E-Mail: hospiz.leipziger-land@caritas-leipzig.de
Tel.: 03433 - 24 86 926
Web: www.caritas-leipzig.de
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„Gemeindebote“ 
Amtsblatt der Gemeinde Neukieritzsch  

mit den Ortsteilen Breunsdorf, Deutzen, Großzössen, Kahnsdorf,  
Kieritzsch, Lippendorf und Lobstädt 

Partnergemeinde von Neukieritzsch: Deizisau
Partnerstadt von Neukieritzsch: Velleron/Frankreich
Partnergemeinde von Lobstädt: Erkenbrechtsweiler

Partnerstadt von Kahnsdorf: Owen
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neukieritzsch mit den Ortsteilen 
Breunsdorf, Deutzen, Lippendorf und Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und 
Kahnsdorf erscheint einmal im Monat kostenlos.

- Herausgeber: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3, 
 04575 Neukieritzsch

- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 48 9-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil:
 Der Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch

- Abgabeadresse für die redaktionellen Beiträge:
 04575 Neukieritzsch, Schulplatz 3, Tel.: 034342/80312, 
 Fax: 034342/80333, gemeindeverwaltung@neukieritzsch.de

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Wei-
tergehende Ansprüche insbesondere aus Schadensersatz sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.IM
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